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Die Bedeutung der konkreten Wirklichkeit für clas
sıttlıche '"ITun ach Thomas VON Aquin

der letzten Zeit ıst die Diskussion die schmerzlose 1ötung unheilbarer Kranker,
die Euthanasie, eder aufgeflammt‘!. Vor einigen onaten wurde VO den Massen-
medien berichtet, schwedischer Arzt habe Kranke, deren en M Ende ging,
getotet, un lebenswichtige Organe Zur Übertragung auf andere enschen gewinnen.
Gewiß ist csolches 1 öten anders Zzu bewerten, als wenn einer  < tötet, in clie abe des
Getöteten an sich ringen. ennn mufß Man fragen, ob die gute Intention allein
das Töten sittlich einwandfrei macht.

ntention und Umstände nach 0se Fuchs
Fuchs zieht e1inem Beitrag „Der Absolutheitscharakter sittlicher Normen'‘  Z
mehrmals die Tötung des Menschen als Beispiel heran83: ihre cittliche ewe:
omıme auf die Intention des Tötenden Tötung 3 Gewinnsucht se1 anders
eurteiulen als Tötung Selbstverteidigung‘. betont die Bedeutung der ntention
des Handelnden den sittlichen Wert oder Unwert Tuns. Nach WAare  ‚ eine
Handlung ohne Intention kein Akt sittlichem Charakter. Daraus folgert CT,
sich über die cittliche Qualität einer Handlung erst etwas aUuUSSagen äßt, HMan
die Intention des Handelnden kennt® Genauer erklärt F,, icht die „Handlung
rein G1  d4 (z. Tötung eines Menschen) sittlich beurteilt werden ..  önne, sondern

die „Handlung muıit den Umständen der Intention (z B. Tötung eines cster-
benskranken Menschen ZULI Gewinnung rgane eine Übertragung).

zeigt sich skeptisch gegenüber csittlichen Normen, denen Allgemeingültigkeit ZUg!
eben wird. Da Umstände und Intentionen verschiedene Menschen verschieden
aussehen, Ja SOBAaT für denselben enschen seiınen wechselnden Situationen wech-
seln, könnte eıne allgemein gültige Norm auf der eurteilung der Handlung reın
ın sich aufbauen. Die anı  ung rTeın in sich oder die Materialität der Handlung ıct
nach aber eben e1n: schmale Basis cdie Beurteilung, vielmehr mussen mit

auch Umstände und Intention beachtet werden. Die Kenntnis der Hand-
lung Teın 1n sich genuge ZU Begründung eines Gebotes oder Verbotes (1ötung eınes
enschen ist gut und allgemein geboten oder schlech‘ und allgemein verboten) icht
Wenn unter den eıinen Umständen und mit bestimmten Intention die Handlung
als gut und geboten erscheine, onne  .. l nicht sicher sein, G1e icht ıunter
anderen Umständen und bei anderer Intention und verboten sel; und A  Venn
S1e ınter den eınen Umständen und mit estimmter Intention alc schlecht und VOeTl-
boten erkannt werde, lasse 05  G sich doch G-  —. ausschließen, c1e bei echs von
Umständen und Intention zulässig werden könne?. Es 6ce1 schwierig, eine ung

1 Schatz, Sanfter Tod mıt Anmerkungen ZUr Euthanasiedebatte, Com-
mMUun10 (1974) 464—471.

D  - Bei H. Wolter, Testimonium veritati (Fr.  er eologische Studien 7, Band), Frankfurt
Maın 1' 211—240; ähnliche Gedanken 1  in sgeinem Tviel  igten Vortrag VOLr dem
der europäischen Bischofskonferenzen „Tendenze attuali elila Teologia morale

Kritisiert werden ese Darlegungen Von Ermeckee, Das Problem der Universalität oder
der allgemein gültigen sittlichen Normen innerweltlicher Lebensgestaltung, 24 (1973)
1—24; darauf twortet Fuchs, Sittliche Normen Universalien und Generalisierungen,

1974) 15—33.
Der Absolutheitscharakter 235, Ebd. 234; Tendenze
bd. 7 Der Absolutheitscharakter 230;

x 230 vgl Gittliche Normen 0 S— 7
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KARL HORMANN 

Die Bedeutung der konkreten Wirklichkeit für das 
sittliche Tun nach Thomas von Aquin 
In der letzten Zeit ist die Diskussion um die schmerzlose Tötung unheilbarer Kranker, 
die Euthanasie, wieder aufgeßammt1• Vor einigen Monaten wurde von den Massen­
medien berichtet, ein schwedischer Arzt habe Kranke, deren Leben zu Ende ging, 
getötet, um lebenswichtige Organe zur Obertragung auf andere Menschen zu gewinnen. 
Gewiß ist solches Töten anders zu bewerten, als wenn einer tötet, um die Habe des 
Getöteten an sich zu bringen. Dennoch muß man fragen, ob die gute Intention allein 
das Töten sittlich einwandfrei macht. 

I. Intention und Umstände nadt Josef Fuchs 

Fuchs ( = F.) zieht in einem Beitrag „Der Absolutheitsdtarakter sittlidter Normen"2 

mehrmals die Tötung des Menschen als Beispiel heran8 : Für ihre sittlidte Bewertung 
komme es auf die Intention des Tötenden an; Tötung aus Gewinnsucht sei anders zu 
beurteilen als Tötung zur Selbstverteidigung4• F. betont die Bedeutung der Intention 
des Handelnden für den sittlichen Wert oder Unwert seines Tuns. Nach F. wäre eine 
Handlung ohne Intention kein Akt von sittlichem Charakter. Daraus folgert er, daß 
sidt über die sittliche Qualität einer Handlung erst etwas aussagen läßt, wenn man 
die Intention des Handelnden kennt5. Genauer erklärt F., daß nicht die „Handlung 
rein in sich" (z. B. Tötung eines Menschen) sittlich beurteilt werden könne, sondern 
nur die „Handlung mit den Umständen und der Intention"6 (z. B. Tötung eines ster­
benskranken Mensdten zur Gewinnung seiner Organe für eine Obertragung). 

F. zeigt sich skeptisch gegenüber sittlichen Normen, denen Allgemeingültigkeit zuge­
schrieben wird. Da Umstände und Intentionen für verschiedene Menschen verschieden 
aussehen, ja sogar für denselben lylenschen in seinen wechselnden Situationen wech­
seln, könnte eine allgemein gültige Norm nur auf der Beurteilung der Handlung rein 
in sich aufbauen. Die Handlung rein in sich oder die Materialität der Handlung ist 
nach F. aber eben eine zu schmale Basis für die Beurteilung, vielmehr müssen mit ihr 
zusammen auch Umstände und Intention beachtet werden. Die Kenntnis der Hand­
lung rein in sich genüge zur Begründung eines Gebotes oder Verbotes (Tötung eines 
Menschen ist gut und allgemein geboten oder schlecht und allgemein verboten) nicht. 
Wenn unter den einen Umständen und mit einer bestimmten Intention die Handlung 
als gut und geboten erscheine, könne man doch nicht sicher sein, daß sie nicht unter 
anderen Umständen und bei anderer Intention schlecht und verboten sei; und wenn 
sie unter den einen Umständen und mit bestimmter Intention als schlecht und ver­
boten erkannt werde, lasse es sidt doch nicht ausschließen, daß sie bei Wechsel von 
Umständen und Intention zulässig werden könne7• Es sei schwierig, eine Handlung 

1 Vgl. 0. Sdiatz, Sanfter Tod mit Na<hhilfe? Anmerkungen zur Euthanasiedebatte, Com­
munio 3 (1974) 464--471.. 

! Bei H. Walter, Testimonium veritati (Frankfurter Theologische Studien 7. Band), Frankfurt 
am Main 1971, 211-240; ähnliche Gedanken in seinem vervielfältigten Vortrag vor dem 
Rat der europäischen Bischofskonferenzen „Tendenze attuali nella Teologia morale". -
Kritisiert werden diese Darlegungen von G. Ermec:ke, Das Problem der Universalität oder 
der allgemein gültigen sittlichen Normen innerweltlicher Lebensgestaltung, MThZ 24 (1973) 
1-24; darauf antwortet ]. Fudis, Sittliche Normen - Universalien und Generalisierungen, 
MThZ 25 (1974) 18-33. 

3 Der Absolutheitscharakter 230 f. 235. 
4 Ebd. 230 f. 
G Ebd. 230 f. 
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8 Ebd. 232. 234; Tendenze 12. 
7 Der Absolutheitscharakter 230; 

vgl. Sittliche Normen 23-27. 



sich als innerlich schlecht (intrinsece malum);, alc nie zulässig, nachzu-
weisen®, weil nicht überblicken Önne, mıit welchen Umständen un: Intentionen
diese Handlung kombiniert werden könne®?.
Zu prüfen ıst also nicht NUr die Handlung Lein in sich (Tötung e1NNe5 Menschen)
sondern beachten sind auych die Umstände, durch die konkretisiert wird und
die Intention, 111 der 516e gesetzt wird Zu agen 156t jeweils ob die Gesamtkombina-
t1o0n cittlich richtig 3a Unter ittlicher Richtigkeit versteht das Verhalten des
Menschen Se1Ner jeweiligen konkreten Wirklichkeit cittlicher Hinsicht objektiv ent-
spricht Die Forderung, 1 Finzelfall das z t die konkrete Wirklichkeit VeTl-

langt, sieht als 1e CEINZISEC absolute cittliche Norm „absolut” bedeutet dabei
nicht, die jeweilige Forderung der konkreten Situation über die Situation hinaus
allgemeine Gültigkeit hätte, sondern, in dieser Situation unabdinglich VPT-

pflichtet!®
Wie wird das, Was der konkreten Wirklichkeit G1} entspricht, jeweils gefunden?

vermerkt, diese Erkenntnis dem Menschen icht angeboren 1St dieser habe
vielmehr mit Hiltfe ra jeweilige Wirklichkeit verstehen, deren Mög-
lichkeiten erten und Einsichten ber das, Was OTr solle, zZzu kommen
Manchmal gelinge dies unmittelbar, manchmal bedürfe 25 dazu mehr oder IM-
der langen Erfahrung!! Der Oonnen  . dabei Auch Fehler unterlaufen?!?
Gibt irgendwelche Kriterien, die zl Feststellung helfen können, welches Verhalten
gemäß der konkreten Wirklichkeit cittlich richtig ist? Nach .13 ommt 5 auf die
Fragen Stimmft 1i Licht der Erfahrung eın Handeln muit dem „Sinn des ensch-
1115 ın allgemeinen und mir dem Sinn einzelner Gegebenheiten als menschlicher
Gegebenheiten überein? Wie wirkt csich ein Verhalten auf die zwischenmenschlichen
Beziehungen aus? Mit diesen Kriterien 1Sst noch nich  Pr les gEWONNEN, denn rag
sich Ja, wWwWOoarnuill der Sinn des Menschseins liegt und WIe er gefunden werden kann und
welche zwischenmenschlichen Beziehungen anzustreben sind WAarTll  5 aAaMNnzZzUu-
streben csind Kann Inan vVon „natürlichen sittlichen Gesetz“” her Hilfe erwarten?
Wenn inan mıiıt F.14 diesem Gesetz icht 111e Summe gleichbleibender konkreter
Gebote cieht sondern letztlich auf Gätze „Der ensch 1St Uunmer Mensch und
coll sich als ens verhalten“‘ oder „Das Gute 15t zu tun und das Böse 1St meiden
urückführt, steht nan wieder Vor dem Problem, wWas concretio „‚menschliches Han-
eln‘ oder als gut böse anzusehen ıst
Welche Auskunft gibt dazu die Schrift? wird stimmen, in den ihr
gebotenen Normen WEeN1geETr um partikuläres sittliches 1un als u die Gesamteinstel-
Jung des Menschen u Gott geh‘ ihre „operativen“ Handlungsnormen (etwa
die Forderungen der Bergpredigt) icht zwingend als allgemein gültige Normen gedeu-
tet werden können!® S bei den konkreten Forderungen, die Paulus an die
Christen eit richtet fraglich 1ST ob ihnen über Jene eit hinaus allgemeine
Gültigkeit zukommt!7 Vielleicht bieten die transzendentalen Normen, die WIT 17  ya
der Sch finden und denen Allgemeingültigkeit zuerkennt die Realisierung

o  o Der Absolutheits  akter 2,30. 234
Der Absolutheitscharakter 212, Die Getfahr des KRelat:  1V1ISMUS sieht Fuchs damit gebannt,
laß diese Forderung das anı des Menschen das konkrete 5e  1n binde und 111

il Ebd 224
diesem 11n objektiv ahr richtig) mache  j ebi  Q

Ebd. 220—222
Ebd Ebd 213
Ebd 225 Ebd 213

17 Ebd 214 Gegenüber Ermecke betont laß PT_T der HI Schrift sehr wohl zwischen
den für alle Zeiten gültigen und anderen Normen unterscheide: stelle aber fest, „daß
Paulus uns diese Unterscheidung hinsichtlich konkreter Normen wederel
noch Kriterien die Hand gibt ÖO daf ir selbst diese Unterscheidung vollziehen
mussen Gittliche Normen (s 2} 33 Anm
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rein in sich als innerlich schlecht (intrinsece malum), d. h. als nie zulässig, nachzu­
weisen8, weil man nicht überblicken könne, mit welchen Umständen und Intentionen 
diese Handlung kombiniert werden könne9• 

Zu prüfen ist also nicht nur die Handlung rein in sich {Tötung eines Menschen), 
sondern zu beachten sind auch die Umstände, durch die sie konkretisiert wird, und 
die Intention, in der sie gesetzt wird. Zu fragen ist jeweils, ob die Gesamtkombina­
tion sittlich richtig ist. Unter sittlicher Richtigkeit versteht F., daß das Verhalten des 
Menschen seiner jeweiligen konkreten Wirklichkeit in sittlicher Hinsicht objektiv ent­
spricht. Die Forderung, im Einzelfall das zu tun, was die konkrete Wirklichkeit ver­
langt, sieht F. als die einzige absolute sittliche Norm an; ,,absolut" bedeutet dabei 
nicht, daß die jeweilige Forderung der konkreten Situation über die Situation hinaus 
allgemeine Gültigkeit hätte, sondern, daß ·sie in dieser Situation unabdinglich ver­
pflichtet10. 
Wie wird das, was der konkreten Wirklichkeit sittlich entspricht, jeweils gefunden? 
F. vermerkt, daß diese Erkenntnis dem Menschen nicht angeboren ist; dieser habe 
vielmehr mit Hilfe seiner ratio seine jeweilige Wirklichkeit zu verstehen, deren Mög­
lichkeiten zu werten und so zu Einsichten über das, was er tun solle, zu kommen. 
Manchmal gelinge dies unmittelbar, manchmal bedürfe es dazu einer mehr oder min­
der langen Erfahrung11• Der ratio können dabei auch Fehler unterlaufen12• 

Gibt es irgendwelche Kriterien, die zur Feststellung helfen können, welches Verhalten 
gemäß der konkreten Wirklichkeit sittlich richtig ist? Nach F.13 kommt es auf die 
Fragen an: Stimmt im Licht der Erfahrung ein Handeln mit dem „Sinn" des Mensch­
seins im allgemeinen und mit dem Sinn einzelner Gegebenheiten als menschlicher 
Gegebenheiten überein 7 Wie wirkt sich ein Verhalten auf die zwischenmenschlichen 
Beziehungen aus? Mit diesen Kriterien ist noch nicht alles gewonnen, denn es fragt 
sich ja, worin der Sinn des Menschseins liegt und wie er gefunden werden kann und 
welche zwischenmenschlichen Beziehungen anzustreben sind und warum sie anzu­
streben sind. Kann man von einem „natürlichen sittlichen Gesetz" her Hilfe erwarten? 
Wenn man mit F.14 in diesem Gesetz nicht eine Summe gleichbleibender konkreter 
Gebote sieht, sondern es letztlich auf Sätze wie „Der Mensch ist immer Mensch und 
soll sich als Mensch verhalten" oder „Das Gute ist zu tun und das Böse ist zu meiden" 
zurückführt, steht man wieder vor dem Problem, was in concreto „menschliches Han­
deln" zu sein vermag oder als gut und böse anzusehen ist. 
Welche Auskunft gibt dazu die HI. Schrift? Es wird stimmen, daß es in den von ihr 
gebotenen Normen weniger um partikuläres sittliches Tun als um die Gesamteinstel­
lung des Menschen zu Gott geht15; daß ihre „operativen" Handlungsnormen ( etwa 
die Forderungen der Bergpredigt) nicht zwingend als allgemein gültige Normen gedeu­
tet werden können16; daß es bei den konkreten Forderungen, die Paulus an die 
Christen seiner Zeit richtet, fraglich ist, ob ihnen über jene Zeit hinaus allgemeine 
Gültigkeit zukommt17• Vielleicht bieten die transzendentalen Normen, die wir in 
der Schrift finden und denen F. Allgemeingültigkeit zuerkennt ( die Realisierung 

8 Der Absolutheitscharakter 230. 9 Ebd. 232. 234. 
10 Der Absolutheitscharakter 212. - Die Gefahr des Relativismus sieht Fuchs damit gebannt, 

daß diese Forderung das Handeln des Menschen an das konkrete Sein binde und es in 
diesem Sinn objektiv(= wahr= richtig) mache; ebd. 228. 

11 Ebd. 224 f. 14 Ebd. 220-222. 
12 Ebd. 227. 15 Ebd. 213. 
ta Ebd. 225. 16 Ebd. 213 f. 
17 Ebd. 214 f. - Gegenüber Ermecke betont F., daß er in der HI.· Schrift sehr wohl zwischen 

den für alle Zeiten gültigen und anderen Normen unterscheide; er stelle aber fest, ,,daß 
Paulus uns für diese Unterscheidung - hinsichtlich konkreter Normen - weder Anzeichen 
noch Kriterien an die Hand gibt, so daß wir selbst diese Unterscheidung vollziehen 
müssen"; Sittliche Normen (s. Anm. 2) 33, Anm. 14. 
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des Christlichen; Glaube Liebe; Leben a  ; der Taufe: Christusnachfolge), doch
mehr ZUFr Konkretisierung des christlichen Menschenbildes, alc aDn  +315
das E mehr, wWeI dazu die kategorialen Wertungen (Aussagen iber Gut
und OSse  . 1n bestimmten Bereichen) beachten, die die Bibel bietet, wWwenn
auch damit rechnen -  müssen, diese Wertungen gewissem M  d formal bleiben
und ihrer Konkretisierung durch die gesellschaftlichen Gegebenheiten mitbestimmt
werden, die sich nicht immer und überall der gleichen Weise finden!?
Will der Mensch den Sinn Lebens der jeweiligen Situyuation wahr machen,

genügt nicht, diesen Sinn IULT allgemeinen ügen zu W1ıssen. Vielmehr muß
auch prüfen, WIe seine konkrete Wirklichkeit aussieht und welches Verhalten ihr

seinem Lebenssinn entspricht. Zu agen e&  wäre, WIe weit 1INan dem enschen ZUTI Ver-
wirklichung seıin! Lebenssinnes Konkreten durch Normen helfen kann:;: beson-
deren, ob Normen sch.  en die sich icht auf farblose Formalität be-
schränken, sondern materiale Elemente einbeziehen und iber s1e allgemein gültige
ussagen machen. Kann etwa materiale Handlungsgehalte abgrenzen, die auf
jeden ZUFXF Sinnverwirkli  ng des menschlichen Lebens in Widerspruch stehen,
welche Umstände und Intentionen immer sich mıit nen verbinden mögen? Ist
möglich, e1ne Art der Tötung des Menschen zZUuU umschreiben, die auf jeden Fall schlecht
ist und daher ın eine allgemeine Verbotsnorm gefaßt werden

gibt den praktischen Wert allgemeiner Normen, die materiale Gehalte einbeziehen,
ZU  4 561e X moralischen Sicherheit, mit der eben darf und oft auch
leben mußz9 Im besonderen hilft die irche durch ihre Normen dem Menschen,
sSeın Glauben und Lieben der „wahren We:  1Se des Menschseins inkarnieren?2!.

bleibt aber argwöhnisch, solche allgemein formulierten Normen könnten doch nicht
echte Universalien, sondern Generalisierungen sein®® GSelbst bei Normen, deren
universale Formulierungen Süo  C gelungen erscheinen, WIT bisher keine Aus-
nahme davon denken können (wie das Urteil, D die gSTrausamlıe Behandlung eines
Kindes, die diesem keinen orteil bringe, unzulässig sei), drückt durch das „bisher“
seinen t+heoretischen Vorbehalt aus*®, Vl er auch davor warnt, 6c1e übereilig über
Bord ZU werfen?t.

< sittliche edeu der M  211 der Handlung nach Thomas X
Zu diesen Fragen scheint Thomas V. 9  en unwichtige Gesichtspunkte beizu-
steuern. Ihre Beachtung mag sich Erinnerung die siebenhundert Jahre, die
seit dem Tod des großen Theologen vergangen SIN  d, nahelegen, dürfte aber darüber
hinaus bleibender Bedeutung Se1INn.

Der Bereich der Sittlichkeit
Nach ommt die sittliche Qualifikation (gut Oder böse) einer Handlung
entscheidend auf die Intention des Handelnden Erst die Intention des Handelnden
mache die an  ung U aCtUSs humanus, zZ.Uu  in Akt VOo sittlichem Charakter: INan
onne  .. 611e vVon der ntention her ihrer sittlichen Qualität bestimmen.
Der egriff des actus Umanus spielt der Sittlichkeitslehre des ÄAquinaten e1ne -  P&
unwichtige Rolle. eginn 6@]1: moraltheologischen Erwägungen*® steckt den

Der Absolutheits  akter 30 Tendenze 14) spricht selbst davon, daß die risten
AUS 1:  .  hrem Glauben und der öttlichen Offenbarung der chrif£t) die Kenntnis einer
christlichen Anthropologie mit ihren en, Akzenten und Orientierungen gewınnen.
Der Absolutheitscharakter 240.
Der Absolutheitscharakter 23777 Tendenze 1193 Der Absolutheitscharakter 235
Ebd. 215—217. Vgl eb 236,

1, 6—=17.Vgl Normen 23,
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des Christlichen; Glaube und Liebe; Leben aus der Taufe; Christusnachfolge), doch 
mehr Hilfe zur Konkretisierung des christlichen Menschenbildes, als F. annimmt18, 

das um so mehr, wenn wir dazu die kategorialen Wertungen (Aussagen über Gut 
und Böse in bestimmten Bereichen) beachten, die die Bibel uns bietet, wenn wir 
auch damit rechnen müssen, daß diese Wertungen in gewissem Maß formal bleiben 
und in ihrer Konkretisierung durch die gesellschaftlichen Gegebenheiten mitbestimmt 
werden, die sich nicht immer und überall in der gleichen Weise .finden19• 

Will der Mensch den Sinn seines Lebens in der jeweiligen Situation wahr machen, 
so genügt es nicht, um diesen Sinn nur in allgemeinen Zügen zu wissen. Vielmehr muß 
er auch prüfen, wie seine konkrete Wirklichkeit aussieht und welches Verhalten in ihr 
seinem Lebenssinn entspricht. Zu fragen wäre, wie weit man dem Menschen zur Ver­
wirklichung seines Lebenssinnes im Konkreten durch Normen helfen kann; im beson­
deren, ob man Normen schaffen kann, die sich nicht auf farblose Formalität be­
schränken, sondern materiale Elemente einbeziehen und über sie allgemein gültige 
Aussagen machen. Kann man etwa materiale Handlungsgehalte abgrenzen, die auf 
jeden Fall zur Sinnverwirklichung des menschlichen Lebens in Widerspruch stehen, 
welche Umstände und Intentionen immer sich mit ihnen verbinden mögen 7 Ist es 
möglich, eine Art der Tötung des Menschen zu umschreiben, die auf jeden Fall schlecht 
ist und daher in eine allgemeine Verbotsnorm gefaßt werden kann 7 

F. gibt den praktischen Wert allgemeiner Normen, die materiale Gehalte einbeziehen, 
zu; sie helfen zu jener moralischen Sicherheit, mit der man leben darf und oft auch 
leben muß20• Im besonderen hilft die Kirche durch ihre Normen dem Menschen, 
sein Glauben und Lieben in der „wahren" Weise des Menschseins zu inkarnieren21• 

F. bleibt aber argwöhnisch, solche allgemein formulierten Normen könnten doch nicht 
echte Universalien, sondern nur Generalisierungen sein22• Selbst bei Normen, deren 
universale Formulierungen als so gelungen erscheinen, daß wir uns bisher keine Aus­
nahme davon denken können (wie das Urteil, daß die grausame Behandlung eines 
Kindes, die diesem keinen Vorteil bringe, unzulässig sei), drückt F. durch das „bisher" 
seinen theoretischen Vorbehalt aus23, wenn er auch davor warnt, sie übereilig über 
Bord zu werfen24• 

II. Die sittlidte Bedeutung der Materialität der Handlung nadt Thomas von Aquin 

Zu all diesen Fragen scheint Thomas v. A. nicht unwichtige Gesichtspunkte beizu­
steuern. Ihre Beachtung mag sich uns in Erinnerung an die siebenhundert Jahre, die 
seit dem Tod des großen Theologen vergangen sind, nahelegen, dürfte aber darüber 
hinaus von bleibender Bedeutung sein. 

1. Der Bereich der Sittlichkeit 
Nach F. kommt es für die sittliche Qualifikation (gut oder böse) einer Handlung 
entscheidend auf die Intention des Handelnden an. Erst die Intention des Handelnden 
mache die Handlung zum actus humanus, zum Akt von sittlichem Charakter; man 
könne sie nur von der Intention her in ihrer sittlichen Qualität bestimmen. 
Der Begriff des actus humanus spielt in der Sittlichkeitslehre des Aquinaten eine nicht 
unwichtige Rolle. Am Beginn seiner moraltheologischen Erwägungen25 steckt er den 

18 Der Absolutheitscharakter 236 f. - F. (Tendenze 14) spricht selbst davon, daß die Christen 
aus ihrem Glauben und der göttlichen Offenbarung (der HI. Schrift) die Kenntnis einer 
christlichen Anthropologie mit ihren Haltungen, Akzenten und Orientierungen gewinnen. 

19 Der Absolutheitscharakter 237; Tendenze 11. 
20 Der Absolutheitscharakter 240. 23 Der Absolutheitscharakter 235 f. 
21 Ebd. 21s-211. u Vgl. ebd. 236. 240. 
22 Vgl. Sittliche Normen 23. 215 S. Th. 1, 2 qq. 6-17. 
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Bereich der Gittlichkeit ab IID  he sittlichen Akte decken sich mıit den menschlichen
Akten‘26 Als eigentlich menschliche Akte aber sieht er solche an, eren Herr der
Mensch ist, weil er sich bewußt sie entscheidet??, der Konstituierung des Gitt-
lichen ommt also auf clie voluntas wesentlich Thomas cetzt den ereich des
Gittlichen mıit dem Bereich der Willensherrschaft gleich?®, Der Willensentscheid 6e1
aber das Erkennen VOTausS erklärt Thomas auch clie geistige Erkenntnisfähigkei:
ratio) Zum Prinzip der menschlichen und cittlichen Akte?®, usammenfassend Sagt CI,
der sittliche Akt el durch Vernunft und Willen geordnet und befohlen®? Gelegent-

gebraucht die Willenszuwendung auch den Ausdruck „intendere”31, Sitt-
lichkeit gibt e5 NUX dort, wWcd eine illenszuwendung (Intention) tattfindet.

Die Bedeutung des Objektes
Mit eser Umgrenzung des Bereiches des Sittlichen als Bereich des bewußten Wollens
ist noch chts darüber ausgesagt, wodurch das bewußte en eine bestimmte c1tt-
liche Qualität erhält, wodurch gut oder böse wird.
Diesen Unterschied vVon Gut und 05€  _ sieht Thomas Bereich des Gittlichen alsc
grundlegend Albert Gr. und Bonaventura® hatten die Bedeutung e5ses5
Unterschiedes nicht dermaßen erfaßt wıe Sie hatten Seinsbereich das als
Mangel VO:  » Gutem verstanden (das UÜbel des Blindseins besteh*+ Fehlen der
kraft); ohne das s  el WAAaT  v das Gute voller da, aber auch bei Vorhandensein des
Übels der Grundstock des Guten der Sehende und der Blinde sind beide dem
Grundbestand nach gut; S1e unterscheiden sich voneinander das größere und
das geringere ute In äShnlichem Verhältnis atten s1e auch cittlichen Bereich
das Gute und das Böse gesehen. Thomas jedoch WIes nach, dem
sittlichen Bereich icht gerecht wird Hier csind Gut und O0Sse  . 7Wel ormungen des
Wollens, die sich zueinander G-  en WIe das Mehr das Weniger verhalten, soöondern
einander als Gegensätze gegenüberstehen?‘,
a) Objekt und Ziel 17n ıweiteren inn
Thomas zeigt al cie sittliche Ormung, das Gut- oder Schlechtsein, des Wollens
davon abhängt, wohin der Wille sich wendet  /  ° OI dem, i_i'1l‘ zewollt zird®. Das,
Was gewo! WIT  d, ennt Gegenstand obiectum) des Wollens®®; 171 einem csehr
weiten Sprachgebrauch Ssagt dazıu „1uch Ziel finis), weil egenstan des Wollens

sel, worauf hinzielt®!; dem Wollen ist. Ja eigen, auf etwas hinzuzielens®

„Idem sunt actus morales et actus humanı“ 1, 3 C
„Illae 50 actıones proprie humanae dicuntur, qua«t voluntate deliberata yrocedunt“”
S. Th.1,2g.1a.1c; vgl. g. 18 a. 6 c.
pp incıp: BeNUSs MOTIUHL, ubi primum dominium voluntatis invenitur“” Sent. D 24 U, K d.,

2c.; vgl. d. 40 g. 1a. 1 c.
29 S, Th.1,2g.198a.1ad3; vgl. qg. 18 a. 5 c; a. 10 c. 33 Sent. 2d. 41 A 3.13 De malo qg. 7 a. 6 c; vgl. Sent. 2 d. 40 g. 1a. 5 c.
S, Th.1,2g.1a.3C, 8 Sent. 2 d. 41 a. 19g. 2.

Sent. 2 1; 1, 2 d vgl Pinckaers, Le fTenOuUuveau de la morale,
1ournal 1964, 114—126, bes. „La distinction bien et en mal, prend
rapport la fin, conshtue unNne rence essentielle de /action morale.“ Mit einer solchen
Auffassung wird sich die Von G ET , Die Begrün sittlicher Urteile, Düsseldorf
1973, vertretene Wertvorzugsregel nicht in Einklang bringen lassen.

35 „Bonitas voluntatis est y q hoc quod quis vult bonum“” 1, Q vgl C
{} 2 C.

% Bonum et malum 11 actibus voluntatis proprie attendithuır secundum obiecta ebd
‚1923.1C.

„Fini est obiectum voluntatis” ebd - 2 ac 1; vgl. . C, nQuand
le LE caınt 0OmMas, (ejadeal la plasticite accorde 1  (

‚objet‘, de l’emploi apparemment libre qu'i.  1 fait” Pinckaers 131,
„voluntarium quod procedit principio ecCo cognitione 'sl'll 1’
2 O z — vgl Pinckaers d
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Bereich der Sittlichkeit ab: ,,Die sittlichen Akte ded<en sich mit den menschlichen 
Akten"26• Als eigentlich menschliche Akte aber sieht er solche an, deren Herr der 
Mensch ist, weil er sich bewußt für sie entscheidet27. In der Konstituierung des Sitt­
lichen kommt es also auf die voluntas wesentlich an: Thomas setzt den Bereim des 
Sittlichen mit dem Bereich der Willensherrschaft gleich28• Der Willensentscheid setzt 
aber das Erkennen voraus; so erklärt Thomas auch die geistige Erkenntnisfähigkeit 
(ratio) zum Prinzip der menschlichen und sittlichen Akte29• Zusammenfassend sagt er, 
der sittliche Akt sei durch Vernunft und Willen geordnet und befohlen80• Gelegent­
lidt gebraudtt er für die Willenszuwendung auch den Ausdrud< ,,intendere"81• Sitt­
lichkeit gibt es nur dort, wo eine Willenszuwendung (Intention) stattfindet. 

2. Die Bedeutung des Objektes 
Mit dieser Umgrenzung des Bereidtes des Sittlidten als Bereidt des bewußten Wollens 
ist nodt nidtts darüber ausgesagt, wodurdt das bewußte Wollen eine bestimmte sitt­
lidte Qualität erhält, wodurch es gut oder böse wird. 
Diesen Untersdtied von Gut und Böse sieht Thomas im Bereidt des Sittlichen als 
grundlegend an. Albert d. Gr.82 und Bonaventura88 hatten die Bedeutung dieses 
Untersdtiedes nicht dermaßen erfaßt wie er. Sie hatten im Seinsbereich · das übel als 
Mangel von Gutem verstanden ( das übel des Blindseins besteht im Fehlen der Seh­
kraft); ohne das übel wäre das Gute voller da, aber audt bei Vorhandensein des 
Obels bleibt der Grundstod< des Guten ( der Sehende und der Blinde sind beide dem 
Grundbestand nadt gut; sie unterscheiden sich voneinander nur als das größere und 
das geringere Gute). In ähnlichem Verhältnis hatten sie aum im sittlidten Bereim 
das Gute und das Böse gesehen. Thomas jedodt wies nadt, daß man damit dem 
sittlichen Bereidt nicht geredtt wird: Hier sind Gut und Böse zwei Formungen des 
Wollens, die sich zueinander nicht wie das Mehr und das Weniger verhalten, sondern 
einander als Gegensätze gegenüberstehen84• 

a) Objekt und Ziel im weiteren Sinn 
Thomas zeigt nun, daß die sittliche Formung, das Gut- oder Schlechtsein, des Wollens 
davon abhängt, wohin der Wille sich wendet; von dem, was gewollt wirdH. Das, 
was gewollt wird, nennt er Gegenstand (obiectum) des Wollens88; in einem sehr 
weiten Sprachgebrauch sagt er dazu auch Ziel (finis), weil Gegenstand des Wollens 
das sei, worauf es hinzielt37; dem Wollen ist es ja eigen, auf etwas hinzuzielen88• 

26 „ldem sunt actus morales et actus humani" 5. Th. 1, 2 q. 1 a. 3 c. 
27 „Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt" 

5. Th. 1, 2 q. 1 a. 1 c; vgl. q. 18 a. 6 c. 
28 „lbi incipit genus morum, ubi primum dominium voluntatis invenitur" 5ent. 2 d. 24 q. 3 a. 

2 c.; vgl. d. 40 q. 1 a. 1 c. 
29 5. Th. 1, 2 q. 19 a. 1 ad 3; vgl. q. 18 a. 5 c; a. 10 c. 
30 De malo q. 7 a. 6 c; vgl. Sent. 2 d. 40 q. 1 a. 5 c. u 5ent. 2 d. 41 A a. 1. 
31 6. Th. 1, 2 q. 1 a. 3 c. 33 5ent. 2 d. 41 a. 1 q. 2. 
M 5ent. 2 d. 40 q. 1 a. 1; S. Th. 1, 2 q. 18 a. S; vgl. S. Pinckaers, Le renouveau de la morale, 

Tournai 1964, 114-126, bes. 142: ,,La distinction en bien et en mal, qui se prend par 
rapport a Ja fin, constitue une difference essentielle de l'action morale." Mit einer solchen 
Auffassung wird sich die von B. Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile, Düsseldorf 
1973, vertretene Wertvorzugsregel nicht leicht in Einklang bringen lassen. 

35 „Bonitas voluntatis est ex hoc quod aliquis vult bonum" S. Th. 1, 2 q. 19 a. 1 c; vgl. a. 7 c.; 
q. 20 a. 2 c. 

38 „Bonum et malum in actibus voluntatis proprie attenditur secundum obiecta" ebd. 
q. 19 a. l c. . 

37 „Finis est obiectum voluntatis" ebd. q. 19 a. 2 ad l; vgl. q. 1 a. 1 c; a. 3 c. - ,,Quand on 
lit le texte de saint Thomas, on est etonne de la plasticite qu'il accorde aux termes ,fin' 
et ,objet', de l'emploi apparemment libre qu'il en fait" S. Pinckaers a. a. 0. 131. 

as „voluntarium . • . quod procedit a prindpio intrinseco ,cum cognitione finis"' S. Th. 1, 
2 q. 6 a. 1; vgl. S. Pinckaers a. a. 0. 125 f. 
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Der Akt des bewußten Wollens wird Banz S  s beherrscht: wird von diesem
hervorgerufen und richtet 611 darauf£ hin, bis seiınen Endpunkt findet: uUrz,
das ist seıin Gegenstand® Man kann alc0 Sagehn, $ das Wollen seiner sitt-
lichen alitä| durch das bestimmt WI  d, S gewollt wird, durch das Obijekt oder
das Ziel, beide weiıteren verstanden*®,
Gut ist der Wiülensakt, G sich auf eın wahres und daher schlechthin begehrungs-
würdiges Gut als seinen egens oder senin Ziel richtet; schlecht, wenn seıin CGe-
genstand oder Ziel einen Fehler enthält und daher icht jeglicher Hinsicht begeh-
rungswürdig 15  441 Zur Frage, welches Obijekt eın geziemendes Objekt4? der Willens-
zuwendung ıst und welches nicht, G@e1 kurz darauf verwiesen, daß Thomas die Autf-
gabe, dies festzustellen, der ratıo zuweist®3 und die Vernunft dabei - autonom,
sondern an Normen gebunden sieht, N: die den Geschöpten grundgelegte
rdnung, letztlich das göttliche Gesetzit. Jedenfalls sich Objekt oder
Ziel 3 dann den WilHen als cittlich bestimmend auswirken, Venn e5 der
Vernunft in seiner ittlichen alität, als der Sittlichkeitsnorm entsprechend oder
widersprechend, erkannt und SO dem Willen vorgelegt wirdi5

b) Objekt und finis operantıs
äufig ist das Ziel oder Objekt des Wollens nich:;  ga einfach, sondern eın mehrgliedriger
Komplex. Das trifft dann Z wenn sich das MUuTr durch Anwendung von : Mitteln
erreichen 1äß0t, Das Wollen, das cich ernstlich auf das Ziel richtet, mu sich dann auch
auf Mittel erstrecken‘“® (wer die Organübertragung WIl mul sich die ZUT Übertragung
geeigneten rgane irgendwie beschaffen: eine WAar'  ı clie JTötung von enschen,
deren Jrgane verwendungsfähig sind)
Thomas unterscheidet+47 einen solchen zwischen dem Ziel finis) und dem
ittel z Ziel (id quod est ad finem) oder zwischen dem ultimus und dem finis
medius (proximus)%8; das ennt (N einem ENSCIEN S5inn Objekt#9, Wenn
den Willensakt, der sich auf eın Ziel richtet, gemein als voluntas bezeichnet,

unterscheidende usdrücke ein, sobald darauf achtet, ob der Akt auf das Endziel
oder das geht auf das Endziel die intentio, auf das Mittel die electio®, Wenn

der Intention des Handelnden spricht, scheint damit dasselbe ım Auge rAN
wie Thomas mit dem 1m ENZETIEN Sinn.

S. Th. 1,2g.18a. 3c.;Sent. 2 d. 38 1a.1c;a.5c.; 5.c.G.3,9„Bonitas voluntatis solo 0 illo' dependet, quod PeCI facit bonitatem actu, scilicet
CX obiecto” 5, L, 2 f 2 „Actus interior voluntatis accıpit speciem fine, sicut

proprio obiecto” eb: Q 6 C. „Actus morales proprie speciem sortiuntur fin ell
s K}  3 C  7 vgl Sent. 2 22 Cos „Un © quantum ad actum voluntatis, =
differt bonitas quae obiecto, bonitate llltl... fin!  e  ‚s L, 2 ad
vgl.qg. 72 a. 3ad 3; 1 g. 48 a. 1 ad 2.

4l Ebd. qg. 18 a. 5c. ad 2; qg. 19 a. 1ad 1. „obiectum convenijens“” eb a,. 2
&.  « „Convenijens ratio  qr eb:  D 5 C ad 2; vgl. d C
44 _ Actus umani regulari regula rationis humanae, sumitur X rebus

creatıs, quas naturaliter homo cCognoscit.  7 ulterius OX regula legis divinae” ebi 74
vgl Pieper, Die und das Gute, München 1949, 30—42, 83—88;

Lottin, Morale fondamentale, Tournai 1954, 165—173
„Bonum Der rationem repraesentatur voluntati ut obiectum” L, 2 19 d ad 3;
vgl. 3
Vgl. eb  D - 2 33 ' . 3: Zr 32 1; ad

A 1, . Ä C} G, K C:} J. 19 , obi
Ebd. 3 Ebd. U 19 obi

50 Vgl eb: Q 12 ad A} &. 2 ad . A verit. d .. Lottin,
Psychologie morale X{ille iecles IV, Louva:  1ın 1954, 0 fl Brennan,
Thomistische sychologie. Eine philosophische Analyse der menschlichen Natur, HeidelbergDer Akt des bewußten Wollens wird ganz vom Ziel beherrscht: Er wird von diesem  hervorgerufen und richtet sich darauf hin, bis er in ihm seinen Endpunkt findet; kurz,  das Ziel ist sein Gegenstand?, Man kann also sagen, daß das Wollen in seiner sitt-  lichen Qualität durch das bestimmt wird, was gewollt wird, durch das Objekt oder  das Ziel, beide im weiteren Sinn verstanden‘“®,  Gut ist der Willensakt, wenn er sich auf ein wahres und daher schlechthin begehrungs-  würdiges Gut als seinen Gegenstand oder sein Ziel richtet; schlecht, wenn sein Ge-  genstand oder Ziel einen Fehler enthält und daher nicht in jeglicher Hinsicht begeh-  rungswürdig ist4l, Zur Frage, welches Objekt ein geziemendes Objekt1? der Willens-  zuwendung ist und welches nicht, sei kurz darauf verwiesen, daß Thomas die Auf-  gabe, dies festzustellen, der ratio zuweist‘® und die Vernunft dabei nicht autonom,  sondern an Normen gebunden sieht, nämlich an die in den Geschöpfen grundgelegte  Ordnung, letztlich an das göttliche Gesetz‘f. Jedenfalls kann sich das Objekt oder  Ziel nur dann für den Willen als sittlich bestimmend auswirken, wenn es von der  Vernunft in seiner sittlichen Qualität, d. h. als der Sittlichkeitsnorm entsprechend oder  widersprechend, erkannt und so dem Willen vorgelegt wird45,  b) Objekt und finis operantis  Häufig ist das Ziel oder Objekt des Wollens nicht einfach, sondern ein mehrgliedriger  Komplex. Das trifft dann zu, wenn sich das Ziel nur durch Anwendung von:Mitteln  erreichen läßt. Das Wollen, das sich ernstlich auf das Ziel richtet, muß sich dann auch  auf Mittel erstrecken‘® (wer die Organübertragung will, muß sich die zur Übertragung  geeigneten Organe irgendwie beschaffen; eine Art wäre die Tötung von Menschen,  deren Organe verwendungsfähig sind).  Thomas unterscheidet‘? für einen solchen Fall zwischen dem Ziel (finis) und dem  Mittel zum Ziel (id quod est ad finem) oder zwischen dem finis ultimus und dem finis  medius (proximus)‘8; das Mittel nennt ‚er in einem engeren Sinn Objekt#?, Wenn er  den Willensakt, der sich auf ein Ziel richtet, allgemein als voluntas bezeichnet, führt  er unterscheidende Ausdrücke ein, sobald er darauf achtet, ob der Akt auf das Endziel  oder das Mittel geht: auf das Endziel die intentio, auf das Mittel die electio®. Wenn  F. von der Intention des Handelnden spricht, scheint er damit dasselbe im Auge zu  haben wie Thomas mit dem finis im engeren Sinn.  3 S, Th.1,2g.1a. 3 c.; Sent. 2 d. 38  qg.1a.1c;a.5c.;5.c.G.3,9.  °  „Bonitas voluntatis ex solo uno illo: dependet, quod per se facit bonitatem in actu, scilicet  ex obiecto” S, Th. 1, 2 q. 19 a. 2 c.; „Actus interior voluntatis accipit speciem a fine, sicut  a proprio obiecto” ebd. q. 18 a. 6 c.; „Actus morales proprie speciem sortiuntur ex fine”  ebd. q. 1 a. 3 c.; vgl. Sent. 2 d. 22 q. 1 a. 1 c.; „Unde quantum :ad actum voluntatis, non  differt bonitas quae est ex obiecto, a bonitate quae est ex fine“ S. Th. 1, 2 q. 19 a. 2 ad 1;  vgl. g. 72 a. 3 ad 3; 1 q. 48 a. 1 ad 2.  41 Ebd. q. 18 a. 5 c. ad 2; q. 19 a. 1 ad 1.  42 „obiectum conveniens” ebd. q. 18 a}. 2e.  43 „conveniens rationi” ebd. q. 18 a. 5c. ad 2; vgl. a. 8 c.  44 „Actus humani regulari possunt ex regula rationis humanae, quae sumitur ex rebus  creatis, quas naturaliter homo cognoscit; et ulterius ex regula legis divinae”“ ebd. q. 74 a.  7 c.; vgl. J. Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute, München 1949, 39—42, 83—88;  O. Lottin, Morale fondamentale, Tournai 1954, 165—173.  45 „Bonum per rationem repraesentatur voluntati ut obiectum” S. Th. 1, 2 q. 19 a. 1 ad 3;  vgl. a. 3 c.  48 Vgl, ebd, q. 12 aa. 2, 3; q. 13 a. 3; 2,2 q. 32 a. 1ad 1; g. 81 a. 1 ad 1.  476, Th.1,2g.12a.4c.; q. 13 a. 3c.; qg. 19 a. 7 obi. 1.  4 Ebd.q. 12 a.3c.  4 Ebd, q. 19 a. 7 obi. 1.  50 Vgl. ebd. q. 12 a. 1 ad 4; a. 2 c.; a. 4 ad 3; q. 13 a. 3 c.; De verit. q. 22 a. 15 c.; O. Lottin,  Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe sie&cles IV, Louvain 1954, 470f; R. E. Brennan,  Thomistische Psychologie. Eine philosophische Analyse der menschlichen Natur, Heidelberg  .  ... 1957, 347.  1221957,
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Der Akt des bewußten Wollens wird ganz vom Ziel beherrscht: Er wird von diesem 
hervorgerufen und richtet sich darauf hin, bis er in ihm seinen Endpunkt ßndet; kurz, 
das Ziel ist sein Gegenstand89• Man kann also sagen, daß das Wollen in seiner sitt­
lichen Qualität durch das bestimmt wird, was gewollt wird, durch das Objekt oder 
das Ziel, beide im weiteren Sinn verstanden40• 

Gut ist der Willensakt, wenn er sich auf ein wahres und daher schlechthin begehrungs­
wür.diges Gut als seinen Gegenstand oder sein Ziel richtet; schlecht, wenn sein Ge­
genstand oder Ziel einen Fehler enthält und daher nicht in jegli_cher Hinsicht begeh­
rungswürdig ist41• Zur Frage, welches Objekt ein geziemendes Objekt42 der Willens­
zuwendung ist und welches nicht, sei kurz darauf verwiesen, daß Thomas die Auf­
gabe, dies festzustellen, der ratio zuweist'3 und die Vernunft dabei nicht autonom, 
sondern an Normen gebunden sieht, nämlich an die in den Geschöpfen grundgelegte 
Ordnung, letztlich an das göttliche Gesetz". Jedenfalls kann sich das Objekt oder 
Ziel nur dann für den Willen als sittlich bestimmend auswirken, wenn es von der 
Vernunft in seiner sittlichen Qualität, d. h. als der Sittlichkeitsnorm entsprechend oder 
widersprechend, erkannt und so dem Willen vorgelegt wird45• 

b) Objekt und finis operantis 

Häufig ist das Ziel oder Objekt des Wollens nicht einfach, sondern ein mehrgliedriger 
Komplex. Das trifft dann zu, wenn sich das Ziel nur durch Anwendung von· Mitteln 
erreichen läßt. Das Wollen, das sich ernstlich auf das Ziel richtet, muß sich dann auch 
auf Mittel erstrecken46 (wer die Organübertragung will, muß sich die zur Obertragung 
geeigneten Organe irgendwie beschaffen; eine Art wäre die Tötung von Menschen, 
deren Organe verwendungsfähig sind). 

Thomas unterscheidet'7 für einen solchen Fall zwischen dem Ziel (finis) und dem 
Mittel zum Ziel (id guod est ad ßnem) oder zwischen dem 6nis ultimus und dem &nis 
medius (proximus)48; das Mittel nennt .er in einem engeren Sinn Objekt49• Wenn er 
den Willensakt, der sich auf ein Ziel richtet, allgemein als voluntas bezeichnet, führt 
er unterscheidende Ausdrücke ein, sobald er darauf achtet, ob der Akt auf das Endziel 
oder das Mittel geht: auf das Endziel die intentio, auf das Mittel die electio50• Wenn 
F. von der Intention des Handelnden spricht, scheint er damit dasselbe im Auge zu 
haben wie Thomas mit dem B.nis im engeren Sinn. 

311 S. Th. 1, 2 q. 1 a. 3 c.; Sent. 2 d. 38 q. 1 a. 1 c; a. 5 c.; S. c. G. 3, 9. 
40 „Bonitas voluntatis ex solo uno illo· dependet, quod per se facit bonitatem in ach!, scilicet 

ex obiecto" S. Th. 1, 2 q. 19 a. 2 c.; ,,Achls interior voluntatis accipit speciem a fine, sicut 
a proprio obiecto" ebd. q. 18 a. 6 c.; ,,Achls morales proprie speciem sortiunhlr ex fine" 
ebd. q. 1 a. 3 c.; vgl. Sent. 2 d. 22 q. 1 a. 1 c.; ,,Unde quantum ad actum vofüntatis, non 
differt bonitas quae est ex obiecto, a bonitate quae est ex ßne" S. Th. 1, 2 q. 19 a. 2 ad 1; 
vgl. q. 72 a. 3 ad 3; 1 q. 48 a. 1 ad 2. 

41 Ebd. q. 18 a. 5 c. ad 2; q. 19 a. 1 ad 1. u „obiectum conveniens" ebd. q. 18 a. 2 c. 
43 „conveniens rationi" ebd. q. 18 a. 5 c. ad 2; vgl a. 8 c. 
44 ,,Actus humani regulari possunt ex regula rationis humanae, quae sumihlr ex rebus 

creatis, quas nahlraliter homo cognoscit; et ulterius ex regula legis divinae" ebd. q. 74 a. 
7 c.; vgl. ]. Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute, München 1949, 39--42. 83-88; 
0. Lottin, Morale fondamentale, Tournai 1954, 165-173. 

45 „Bonum per rationem repraesentahlr voluntati ut obiectum" 5. Th. 1, 2 q. 19 a. 1 ad 3; 
vgl. a. 3 c. 

48 Vgl. ebd. q. 12 aa. 2. 3; q. 13 a. 3; 2, 2 q. 32 a. 1 ad l; q. 81 a. 1 ad 1. 
47 S. Th. 1, 2 q. 12 a. 4 c.; q. 13 a. 3 c.; q. 19 a. 7 obi. 1. 
48 Ebd. q. 12 a. 3 c. 411 Ebd. q. 19 a. 7 obi. 1. 
50 Vgl. ebd. q. 12 a. 1 ad 4; a. 2 c.; a. 4 ad 3; q. 13 a. 3 c.; De verit. q. 22 a. 15 c.; 0. Lottin, 

Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siecles IV, Louvain 1954, 470 f; R. E. Brennan, 
Thomistische Psychologie. Eine philosophische Analyse der menschlichen Nahlr, Heidelberg 
... 1957, 347. 
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Das Ziel, auf das hin ittel gewollt werden, nennt der Aquinate finis ultimus. Er
meın damit nicht das cschlechthin letzte Ziel des Menschen®?, sondern das relativ letzte
Ziel, nämlich innerhalb des betreffenden Handlungsgefüges, ZUumm Unterschied
finis medius>. Der timus steht den Willen als finis remotus®® hinter allen
Mitteln, die erwählt Um dieses Ziel geht dem Wollenden, dieses Zieles
willen entschließt JN sich Handeln; Thomas bezeichnet daher auch als tin;  15
volentis>* oder agentis”® oder operantis®®. Dieses Ziel ıst das eigentlich Gewollte®7? -
der Wille entscheidet 61 die Mittel s des Zieles und würde 61e ohne
Ziel überhaupt cht wollen®8.

Da ım Mittelziel eigentlich das Endziel gewollt wird, erhält das ollen seine sittliche
Qualität vorzüglich 0o0m Endziel Unter allen Umständen, unter allen Elemen-
ten, die den menschlichen cittlich betimmen®, ennt Thomas den finis die
„principalissima OomMmMn1um circumstantiarum“ ! und chreibt ihm die stärkste it+lich
prägende Kraft tür das Wollen zu602 Das Wollen des Zieles und das ollen des
Aktes, der als anbefohlen wird, cieht er zueinander 1m Verhältnis Von Form
und Materie®.

Wenn als Beispiele VOo Intentionen beim 'Töten V{ Menschen Gewinnsucht und
Selbstverteidigung und wenni der Intention entscheidende Bedeutung für die
sittliche Bewertung des Handelns zuschreibt, scheint mit der Auffassung des
quinaten völlig Einklang zu stehen, der die sittliche Qualität des Handelns haupt-
sächlich vom intendierten Ziel abhängig sieht. Zu fragen bleibt aber, ob das Mittel,

un des Endzieles willen erwählt wird, die sittliche Qualität des Verhaltens
eıne  - Bedeutung hat Weiß IliE!i ber diese Qualität schon alles, wWwWenn die
Intention des Handelnden kennt, oder Oommt auch darauf anl, S auf das
intendierte Ziel hin unternimmt? ibt D  e > Handlungen, die schon sich, ihrer objek-
tiven Beschaffenheit nach, eiınen bestimmten sittlichen Charakter haben, laf  Q sie,

51 Vgl 1, Z c Anzuerkennen ist  a allerdings, die S51 rund-
ausrichtung des Menschen auf sSeın BaNZ! Verhalten abfärbt. „Un Jugemen:! moral complet

actıon humaine rei  er donc l’on remonte jusqu au vouloir fondamental qui
Fdoit regir vie  < d’un homme, Jusqu A Dse de po  107 EL Vers Ja fin ult:  ime veritable,

de Dieu‘  $ Pinckaers 137.
52 Vgl. S. Th.g. 12 a.3cC.
53 Ebd. q. 1 a. 3 ad 3; vgl. Sent. 2 d. 36 qg. 1 a. 5 ad 5; De malo q. 2 a. 4 ad 9; a. 7 ad 8.
M4 Sent. 2 d. 38 a. 1ad 5. 5 ent. A sol. a
5 S, Th. 2,2 q. 141 a. 6 ad 1; vgl. Sent. 2 d. 1a. 2 a. 1c.; 4 d. 16 g. 3 a. 1 sol. 2 ad 3.

„Finis « oOperantis principaliter intendit“ Sent. d, < C
vgl.d.22g.1a.1c.; 5. Th. 1,2g. 7a.4c.; qg. 18 a. 6 c.; qg. 19 a. 10 ad 1;qg. 20 a. 1c.„Voluntas fertur id quod ad finem, propter Gnem Finis ratio est volendi qua«c
SUunt ad 1, 2 A C V C Capone, Ritorno
Tommaso DeCI unNna SiONEe personalista ın teologia morale, Rivista Teologia morale

1) O0 : ‚„V’intenzione diventa motivo 1 forma della elezione.“
28 finis primum obiectum voluntatis, deo terior aCctus Consequitur speciem
fine‘ De malo 7 e  z ‚x vgl. S, 1, 2
Vgl O:  M, Psychologie er morale € 50) 492 Nicht selten WI:  rd übersehen,
daß circumstantiae bei Thomas zweierlei bedeuten können: a) ähnlich wie bei Aristoteles
alle Elemente des ıttlichen Aktes, auch den finis und Objekt CNSHeTEN Sinn,

die Nebenumstände, die die Substanz des es ur akzidentell berühren; vgl
Hörmann, Die Prägung des sittlichen ens durch das Objekt nach omas V, A.,

bei Böckle / Groner, Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. (FS Schöll-
gen) Düsseldorf 1964, 233—251, 241; Pinckaers J, (s 126.

91 S, Th. 1,2g.7a.4c.
„Maxime aCIus moralis speciem finell eb ad

L, 2 Ö  6 Z Z . 110 .. vgl Pinckaers d. 142.
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Das Ziel, auf das hin Mittel gewollt we:rden, nennt der Aquinate finis ultimus. Er 
meint damit nicht das schlechthin letzte Ziel des Menschen151, sondern das relativ letzte 
Ziel, nämlich innerhalb des betreffenden Handlungsgefüges, zum Unterschied vom 
finis medius52• Der finis ultimus steht für den Willen als finis remotus153 hinter allen 
Mitteln, die er erwählt. Um dieses Ziel geht es dem Wollenden, um dieses Zieles 
willen entschließt er sich zum Handeln; Thomas bezeichnet es ,daher auch als finis 
volentis54 oder agentis515 oder operantis158• Dieses Ziel ist das eigentlich Gewollte157 ; 

der Wille entscheidet sich für die Mittel nur wegen des Zieles und würde sie ohne 
Ziel überhaupt nicht wollen158• 

Da im Mittelziel eigentlich das Endziel gewollt wird, erhält das Wollen seine sittliche 
Qualität vorzüglich vom Endziel159• Unter allen Umständen, d. h. unter allen Elemen­
ten, die den menschlichen Akt sittlich betimmen60, nennt Thomas den finis die 
„principalissima omnium circumstantiarum"61 und schreibt ihm die stärkste sittlich 
prägende Kraft für das Wollen zu62• Das Wollen des Zieles und das Wollen des 
Aktes, der als Mittel anbefohlen wird, sieht er zueinander im Verhältnis von Form 
und Materie83• 

Wenn F. als Beispiele von Intentionen beim Töten von Menschen Gewinnsucht und 
Selbstverteidigung anführt und wenn er der Intention entscheidende Bedeutung für die 
sittliche Bewertung des Handelns zuschreibt, scheint er mit der Auffassung des 
Aquinaten völlig in Einklang zu stehen, der die sittliche Qualität des Handelns haupt­
sächlich vom intendierten Ziel abhängig sieht. Zu fragen bleibt aber, ob das Mittel, 
das um des Endzieles willen erwählt wiro, für die sittliche Qualität des Verhaltens 
keine Bedeutung hat. Weiß man über diese Qualität schon alles, wenn man die 
Intention des Handelnden kennt, oder kommt es auch darauf an, was er auf das 
intendierte Ziel hin unternimmt? Gibt es Handlungen, die schon an sich, ihrer objek­
tiven Beschaffenheit nach, einen bestimmten sittlichen Charakter haben, so daß sie, 

151 Vgl. S. Th. 1, 2 q. 1 aa. 4-8. - Anzuerkennen ist allerdings, daß die sittliche Grund­
ausrichtung des Menschen auf sein ganzes Verhalten abfärbt. ,,Un jugement moral complet 
sur une action humaine requiert donc que l'on remonte jusqu'au vouloir fondamental qui 
doit regir 1a vie d'un homme, jusqu'a sa prise de position envers 1a fin ultime veritable, 
a l'egard de Dieu11 s. Pindcaers a. a. o. 137. 

152 Vgl. S. Th. q. 12 a. 3 c. 
53 Ebd. q. 1 a. 3 ad 3; vgl. Sent. 2 d. 36 q. 1 a. 5 ad 5; De malo q. 2 a. 4 ad 9; a. 7 ad 8. 
M Sent. 2 d. 38 a. 1 ad 5. 54 Sent. 4 d. 16 q. 3 a. 1 sol. 2 ad 3. 
58 S. Th. 2, 2 q. 141 a. 6 ad 1; vgl. Sent. 2 d. 1 a. 2 a. 1 c.; 4 d. 16 q. 3 a. 1 sol. 2 ad 3. 
57 ,,Finis autem operantis est quem principaliter operans intendit" Sent. 2. d, 1 q. 2 a. 1 c.; 

vgl. d. 22 q. 1 a. 1 c.; S. Th. 1, 2 q. 7 a. 4 c.; q. 18 a. 6 c.; q. 19 a. 10 ad 1; q. 20 a. 1 c. 
58 „Voluntas fertur in id quod est ad finem, propter finem ..• Finis ratio est volendi ea quae 

sunt ad finem" S. Th. 1, 2 q. 12 a. 4 c.; vgl. q. 19 a. 7 c. - D. Capone, Ritomo a s. 
Tommaso per una visione personalista in teologia morale, Rivista di Teologia morale 1 
·(1969, 1) 8S--103, 90: ,;l'intenzione diventa motivo e forma della elezione." 

59 „Quia finis est primum obiectum voluntatis, ideo interior actus consequitur speciem ex 
fine" De malo q. 'l a. 4 c.; vgl. S. Th. 1, 2 q. 19 a. 'l c. 

60 Vgl. 0. Lottin, Psychologie et morale IV (s. Anm. 50) 492. - Nicht selten wird übersehen, 
daß circumstantiae bei Thomas zweierlei bedeuten können: a) ähnlich wie bei Aristoteles 
alle Elemente des sittlichen Aktes, audt. den finis und das Objekt im engeren Sinn, 
b) die Nebenumstände, die die Substanz des Objektes nur akzidentell berühren; vgl. 
K. Hörmann, Die Prägung des sittlichen Wollens durch das Objekt nach Thomas v. A., 
bei F. Böckle I F. Groner, Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. (FS f. W. Schöll­
gen) Düsseldorf 1964, 233-251, 241; S. Pinckaers a. a. 0. (s. Anm. 34) 126. 

01 S. Th. 1, 2 q. 7 a. 4 c. 
ez „Maxime actus moralis speciem habet ex fine11 ebd. ad 2. 
83 S. Th. 1, 2 q. 18 a. 6 c.; 2, 2 q. 110 a. 1 c.; vgl. S. Pinckaers a. a. 0. 142. 
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61P der Mensch ‚erwählt“, sich bewußt s1ie entscheidet, serin Wollen
sittlich prägen‘!
Thomas zeigt, auch das Mittel Gegenstand des Wollens ist. Unter Mittel VeT-
steht eın Tun®, das sich jemand ul eines Zieles willen entscheidet®®. Wenn
eın solcher Akt u e1nes Zieles willen erwählt WITD  d, ist das Ziel das haupt-
sächlich Gewollte, aber das Mittel wird auch mitgewollt® Thomas bezeichnet daher
das als Objekt (im engeren Sinn) des illens® und der Ausführungsord-
nung) als nächstes Obijekt des Willensaktes®; ebenso als Ziel?9, wenn auch Ver-
gleich mit dem Endziel NUur als Mittelziel?1
Da das ittel erwäh wird, hat @S für den Willen den Charakter des Objektes oder
des Zieles: darum prag ©5 auch das Wollen seiner sittlichen Qualität?®, Auch das

(Objekt ım ENgETEN Sinn) Thomas z den Elementen, die die sittliche
rägung des menschlichen Aktes besonders wichtig cind?s Wenn auch den +ärkeren
prägenden Einfl: dem Endziel zuschreibt, betont doch auch die Bedeutung des
ittels, des Tuns, für das sich der ens e1nes Zieles willen entscheidet?4.

meint, über die cittliche Qualität einer andlung Onne  . erst Eeiw: ausSsSagen,
1  W  Jenn Nan die ntention des Handelnden kenne?®. Auch nach Thomas ommt
entscheidend auf das intendierte Endziel die sittliche Prüfung ll!"ld sich darauf
erstrecken, ob diese tention der sittlichen ung entspricht oder nicht?®. er
hinmaus ist aber zu fragen, ob sich das des Zieles willen erwählte Mittel (Objekt

eENgErenN Sinn) mıit der sittlichen Ordnung vertragt Oder nicht??.
ennt Thomas auch Objekte Sinn, die ihrem eigenen ehalt

(ihrer Materialität) nach keine Beziehung sittlichen Ordnung Bei-
spiel ennt das Aufheben e1nes  ‚: Splitters vomnı Boden) eine solche Handlung
gesetzt, 50 ommt die cittliche ewe! einzlg auf das vVom Handelnden
intendierte Ziel an’8. Andere Objekte aber zeigen schon ihrer eigenen Beschaffen-
eit rer Materialität) ein bestimmtes Verhältnis sittlichen Ordnung??. icht
unwesentlich hängt dieses Verhältnis davon ab, WOZUu das Objekt ENSECIEN 5inn,
die andlung, die auf eın Ziel erwählt wird, ihrer BanNzZeN Beschaffenheit nach

In der Auseinandersetzung mit Ermecke pr: F., Sittliche Normen (s. 2} 29
„Mir keineswegs an einer Akzentverlagerung Vomn Obijekt der Handlung auf die
Umstände und die Zwecksetzung oder Intention, noch weniger dl iner  H ‚allein (1) ent-
scheidenden Bedeutung‘ der ntention 0 eP sondern ım Gesamtinhalt der menschlichen
Handlung einzelner Elemente als age der eittlichen Beurteilung.“
‚aliquid facere” 1, 2 (]- F C,
Das TIun wird en W anbefohlen, aber nicht durchgeführt; in diesem "j'l'l' ist

für den Willen „aCctus exterior”: eb:  D, ä C
Ebd. 7 C. Ebd. 56 C

85 „obiectum proprium ebd. d- d 70 Ebd. + 72 3 ad 2; 73 K C, ad
123
il Ebd. 3 (

„Actus speciem ab obiecto, et propter hoc pe denominatur ab actu exteriori
secundum quod cComparatur ipsum ut obiectum“”‘ De - 2 C} a 1: 4 5;
Sent. 2 36 d. 5 C. 1, 2 2 ad 2: 6 Cor Q, 73 d, 3 ad „La matiere de
l’arte exterieur est donc la fois des acultes d’execution de l’action et
DOUT la volonte, est quwu'il devient proprement mMOr InCKaders

d
„principalissimae circumstantiae‘  ‚4 In Eth. Niec. 2
Insofern das Mittel Ziel des illens ist, auch den Charakter der Form an und
wird SO bestimmend für gittliche alitä des Wollens;: L, 73 ad L.

75 Der Absolutheitscharakter (s AÄAnm. 230
Vgl 1, Ü+ 20 1l. Z
„Differentia boni et mali circa obiectum considerata, comparatur per acl rationem:
ecilicet secundum quod obiectum est el n veniens vel non conveniens” eb:  Q a C ;
vgl

.8 Ebd. 8 C. 20 A C:, 79 Ebd. g. 18 a. 4 C.; q. 20 a.3c
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wenn sie der Mensch „erwählt", d. h. sidi bewußt für sie entsdieidet, sein Wollen 
sittlidi prägen647 
Thomas zeigt, daß auch das Mittel Gegenstand des Wollens ist. Unter Mittel ver­
steht er ein Tun65, für das sich jemand um eines Zieles willen entsdieidet66• Wenn 
ein soldier Akt um eines Zieles willen erwählt wmd, ist zwar das Ziel das haupt­
sächlidi Gewollte, aber das Mittel wird audi mitgewollt67• Thomas bezeidtnet daher 
das Mittel als Objekt (im engeren Sinn) des Willens68 und (in der Ausführungsord­
nung) als nächstes Objekt des Willensaktes69 ; ebenso als Ziel70, wenn auch im Ver­
gleich mit dem Endziel nur als Mittelziel71• 

Da das Mittel erwählt wird, hat es für den Willen den Charakter des Objektes oder 
des Zieles; darum prägt es auch das Wollen in seiner sittlichen Qualität12• Audi das 
Mittel (Objekt i~ engeren Sinn) zählt Thomas zu den Elementen, die für die sittliche 
Prägung des menschlichen Aktes besonders wichtig sind78• Wenn er auch den stärkeren 
prägenden Einfluß dem Endziel zuschreibt, betont er dodi auch die Bedeutung des 
Mittels, d. h. des Tuns, für das sidi der Mensdi um eines Zieles willen entsdieidet74• 

F. meint, über die sittliche Qualität einer Handlung könne man erst etwas aussagen, 
wenn man die Intention des Handelnden kenne75• Audi nadi Thomas kommt es 
entscheidend auf das intendierte Endziel an; die sittliche Prüfung muß sich darauf 
erstrecken, ob diese Intention der sittlichen Ordnung entspricht oder nidit76• Darüber 
hinaus ist aber zu fragen, ob sich das um des Zieles willen erwählte Mittel (Objekt 
im engeren Sinn) mit der sittlichen Ordnung verträgt oder nicht77• 

Gewiß kennt Thomas audi Objekte im engeren Sinn, die ihrem eigenen Gehalt 
(ihrer Materialität) nadi keine Beziehung zur sittlichen Ordnung verraten (als Bei­
spiel nennt er das Aufheben eines Splitters vom Boden). Wird eine soldie Handlung 
gesetzt, so kommt es für die sittliche Bewertung einzig auf das vom Handelnden 
intendierte Ziel an 78• Andere Objekte aber zeigen sdion in ihrer eigenen Beschaffen­
heit (ihrer Materialität) ein bestimmtes Verhältnis zur sittlichen Ordnung79• Nicht 
unwesentlich hängt dieses Verhältnis davon ab, wozu das Objekt im engeren Sinn, 
die Handlung, die auf ein Ziel hin erwählt wird, ihrer ganzen Besdiaffenheit nach 

8' In der Auseinandersetzung mit Ermedce präzisiert F., Sittliche Normen (s. Anm. 2) 29 f: 
„Mir liegt ... keineswegs an einer Akzentverlagerung vom Objekt der Handlung auf die 
Umstände und die Zwedcsetzung oder Intention, noch weniger an einer ,allein ( 1) ent­
scheidenden Bedeutung' der Intention .•. , sondern am Gesamtinhalt der menschlichen 
Handlung - statt einzelner Elemente - als Grundlage der sittlichen Beurteilung." 

65 „aliquid facere" S. Th. 1, 2 q. 19 a. 'l c. 
66 Das Tun wird vom Willen zwar anbefohlen, aber nicht durchgeführt; in diesem Sinn ist 

es für den Willen „actus exterior''; ebd. a. 1 c. 
87 Ebd. a. 'l c. 69 Ebd. q. 18 a. 6 c. 
88 „obiectum proprium" ebd. q. 20 a. 2 c. 70 Ebd. q. '12 a. 3 ad 2; q. '13 a. 3 c. ad 1. 
11 Ebd. q. 12 a. 3 c. 
12 ,,Actus habet speciem ab obiecto, et propter hoc peccatum denominatur ab actu exteriori 

secundum quod comparatur ad ipsum ut obiectum" De malo q. 2 a. 3 ad 1; vgl. a. 4 ad 5; 
Sent. 2 d. 36 a. 5 c.; S. Th. 1, 2 q. 18 a. 2 ad 2; a. 6 c.; q. '13 a. 3 ad 2. - ,,La matiere de 
l'acte exterieur est donc a la fois objet propre des facultes d'execution de l'action et fin 
pour la volonte, et c'est comme fin qu'il devient proprement moral11 S. Pinckaers 
a. a. 0.135. 

1:1 „principalissimae circumstantiae" In Eth. Nie. 1. 3 lect. 3. 1, Insofern das Mittel Ziel des Willens ist, nimmt es auch den Charakter der Form an und 
wird so bestimmend für die sittliche Qualität des Wollens; S. Th. 1, 2 q. '13 ad 1. 2. 

1,s Der Absolutheitscharakter (s. Anm. 2) 230 f. 
76 Vgl. S. Th. 1, 2 q. 20 aa. 1. 2. 
11 Differentia boni et mall circa obiectum considerata, comparatur per se ad rationem; 

;cilicet secundum quod obiectum est ei conveniens vel non conveniens" ebd. q. 18 a. s c.; 
vgl. ad 1. 2. 

78 Ebd. a. 8 c.; q. 20 a. 3 c. 79 Ebd. q. 18 a. 4 c.; q. 20 a. 3 c. 
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alcg VOIl der naturgemäßen Wirkung®! oder dem Ziel auf cdlas sich cie
Handlung ihrer Natur nach richtet®* dem natürlichen Ziel83 oder Werkziel8* Der
objektive sittliche Charakter S anı  ung bestimmt cich danach wWe: Wirkung
hervorzubringen 516e ihrer Natur nach geeignet 15  *  +50 Je mehr Gutes e ıer

Handlung ihrer Natur nach ervorgeht, un besser ist ihrer Art nach und
LUn chlechter, Je mehr chlechtes ihr entstehen kann®®%® egen dieser Bedeu-

des finis ODUS oder das Objekt ENSETEN Sinn Mal ınter
sittlichem Gesichtspunkt beide alc FEinheit auffassen, G1@& atych physisch VON-
einander verschieden SIN Thomas sagt icht IM 7 die Wirkung clie GSubstanz des
Aktes Objektes) TE87 sondern SPEZ! wiederholt 5SUgar das Objekt mıit dem
finis PTOX1UIIMUS, ıunier dem er dabei das natürliche Ziel oder die natürliche Wirkung
der Handlung versteht®8 gleich®
Der Handelnde, der sich 211710 Handlung m1 dem Wissen u ihre natürliche Aus-
richtung entscheidet bejaht Ja BEWISSCM Trad auch ihr natürliches Ziel Es HLag

e5 gerade iHn dieses natürliche Ziel geht das Von ihm intendierte Ziel
operantis fallt mıit dem natürlichen Ziel finis operis) &15 Tuns ZUSaHNMMeN ;

1  LAr  A  Jnnn geklärt WITr! 11 elchem Verhältnis solches natürliches Ziel MMI der Hand-
ung, der entspringt, ZUTXT sittlichen Ordnung steht, iSt amit auch die ittliche
Qualität der Intention des en klar: Wollen 1 SP1INEeT S1LE-
lichen Qualität durch dieses Obijekt mM1r sei1nem natürlichen Ziel bestimmt®®
Möglicherweise intendiert der Handelnde 2111 Ziel das sich VDOM natürlichen Fiel des
uns, des Objektes eNnsecrecn Sinn, unterscheidet?1 diesem Fall wird scemin en

intendierten Ziel her cittlich qualifiziert ET Ommt aber icht D
Wollen auch E  S Obijekt her qualifiziert ca er sich Ja atuch dieses wissend
entscheidet®??
Wenn 1Iinan onne  . der sittlichen Qualität Handlung noch chts
SagecN, solang D  $ 1U die Materialität der Handlung und nicht die Intention des
Handelnden kennt, M nach Thomas zu bedenken Wenn &G auch die sittliche
Qualifizierung des Verhaltens sehr auf die Intention ankommt, 1 doch die Mate-
rialität 67 Handlung icht selten schon einen derartigen Bezug sittlichen Ord-
NUuNg, 1a Z Schl: auf die ittliche Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Wollens
dessen zuläßt, der sich wissend für S solche Handlung entscheidet Venn 610
auch als auf das intendierte Ziel einsetzt

celbst prazisiert Aussage die Umstände der Handlung miteiın-
bezieht Die „Handlung n 61  d1" lasse noch kein ittliches rteil ZU, sondern erst

„quid ftecit” eb ° (  C 131 quem tendit naturaliter“ Sent. A
„effectus Der S‘  s eb;  O 20  Y 5. „finis naturalis” 1,2dq 1a.332d3.,

a.2a
%4 ‚finis operis“ S, Th. 2, 2 q. 141 a. 6 ad 1; vgl Sent. 2 d. 1 q. 2 a. 1 c.; 16 1I

1,2q 185a 2 ad 3,
Sü Vg] ebd
57 Vgl ebd (“  EB R 7a 4c
6 Vgl K Hörmann, Die Prägung des sittlichen Wollens (s Anm 60) 243 f

„Finiıs Proximus idem quod U  O iectum“” De malo 2 f ad vgl 4 ad ; Sent
1a.528283d5:5., Z, 2 . Z

% Vel. 1, 12  e 18  \
Pinckaers, c (s. AÄAnm. 34) 135, als Beispiel den Diebstahl al der 1n Hın-

ordnung auf einen Ehebruch begangen wird vgl ebd 139 f vgl Capone, KRitorno
(s 58) Mit dieser Möglichkeit scheint Knauer, Das recht verstandene Prinzip

VOoO:  - der Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissensentscheidung, ThGI (1967)
107—133 111 ZUWEIUS zZzu rechnen, G er Cr die Unterscheidung von finis ODEeETN15S
und finis operantıs polemisiert

Pinckaers 139 „Toutefois rette finıs OpErIS na de valeur morTale elle est
2A55 Mee “intention volontaire, devenant le fait NMe certaine finis operanf{ıs

rapport de CONVen Ou de NONn-CcCoNvenNnand la ultime
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führt8°; also von der naturgemäßen Wirkung81 oder dem Ziel, auf das sich die 
Hancllung ihrer Natur nach richtet82, dem natürlichen Ziel83 oder Werkziel84• Der 
objektive sittliche Charakter einer Hancllung bestimmt sich danach, welche Wirkung 
hervorzubringen sie ihrer Natur nach geeignet ist85• Je. mehr Gutes etwa aus einer 
Hancllung ihrer Natur nach hervorgeht, um so besser ist sie ihrer Art nach, und 
um so schlechter, je mehr Sdtlechtes aus ihr entstehen kann86• Wegen dieser Bedeu­
tung des finis operis für das opus oder das Objekt im engeren Sinn kann man unter 
sittlichem Gesichtspunkt beide als Einheit auffassen, wenn sie auch physisch von­
einander verschieden sind; Thomas sagt nicht nur, daß die Wirkung die Substanz des 
Aktes ( = Objektes) berührt87, sondern setzt wiederholt sogar das Objekt mit dem 
finis proximus, unter dem er dabei das natürliche Ziel oder die natürliche Wirkung 
der Hancllung versteht88, gleich89• 

Der Handelnde, der sich für eine Hancllung mit dem Wissen um ihre natürliche Aus­
richtung entscheidet, bejaht ja in gewissem Grad auch ihr natürliches Ziel. Es mag 
sein, daß es ihm gerade um dieses natürliche Ziel geht; das von ihm intendierte Ziel 
(.6.nis operantis) fällt mit dem natürlichen Ziel (finis operis) seines Tuns zusammen; 
wenn geklärt wird, in welchem Verhältnis ein solches natürliches Ziel mit -der Hand­
lung, aus der sie entspringt, zur sittlichen Ordnung steht, ist damit auch die sittliche 
Qualität der Intention des Handelnden klar; sein Wollen wird dann in seiner sitt­
lichen Qualität ganz durch dieses Objekt mit seinem natürlichen Ziel bestimmt90• 

Möglicherweise intendiert der Handelnde ein Ziel, das sich vom natürlichen Ziel des 
Tuns, des Objektes im engeren Sinn, unterscheidet91 ; in diesem Fall wird sein Wollen 
vom intendierten Ziel her sittlich quali.6.ziert; er kommt aber nicht umhin, daß sein 
Wollen auch vom Objekt her guali.6.ziert wird, da er sich ja auch für -dieses wissend 
entscheidet92• 

Wenn F. meint, man könne von der sittlichen Qualität einer Hancllung noch nichts 
sagen, solang man nur die Materialität der Hancllung und nicht die Intention des 
Handelnden kennt, wäre nach Thomas zu bedenken: Wenn es auch für die sittliche 
Quali.6.zierung des Verhaltens sehr auf die Intention ankommt, zeigt doch die Mate­
rialität einer Hancllung nicht selten schon einen derartigen Bezug zur sittlichen Ord­
nung, daß sie einen Schluß auf die sittliche Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Wollens 
dessen zuläßt, der sich wissend für eine solche Hancllung entscheidet, wenn er sie 
auch nur als Mittel auf das intendierte Ziel hin einsetzt. 
F. selbst präzisiert, wenn er in seine Aussage die Umstände der Handlung mitein­
bezieht: Die „Handlung rein in sich" lasse noch kein sittliches Urteil zu, sondern erst 

80 „quid fecit'' ebd. q. '7 a. 4 c. 82 „in quem tendit naturaliter'' Sent. d. 1 q. 2 a. 3 c. 
81 „effectus per se" ebd. q. 20 a. 5. 83 „finis naturalis" S. Th. 1, 2 q. 1 a. 3 ad 3. 
8' ,,finis operis" S. Th. 2, 2 q. 141 a. 6 ad 1; vgl. Sent. 2 d. 1 q. 2 a. 1 c.; 4 d. 16 q. 3 a. 1; 

a. 2 ad 3. 
85 S. Th. 1, 2 q. 18 a. 2 ad 3. 
90 Vgl. ebd. q. 10 a. 5 c. 
s7 Vgl. ebd. q. '7 a. 4 c. 
88 Vgl. K. Hörmann, Die Prägung des sittlichen Wollens (s. Anm. 60) 243 f. 
89 ,,Finis proximus est idem quod obiectum" De malo q. 2 a. 7 ad 8; vgl. a. 4 ad 9; Sent. 

2 d. 36 q. 1 a. 5 ad 5; 5. Th. 2, 2 q. 11 a. 1 ad 2. 
80 Vgl. S. Th. 1, 2 q. 12 a. 3 c.; a. 4 c.; q. 18 a. 7 c. 
91 S. Pinckaers, a. a. 0. (s. Anm. 34) 135, führt als Beispiel den Diebstahl an, der in Hin­

ordnung auf einen Ehebruch begangen wird; vgl. ebd. 139 f; vgl. D. Capone, Ritomo 
(s. Anm. 58) 90. Mit dieser Möglichkeit scheint P. Knauer, Das recht verstandene Prinzip 
von der Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissensentscheidung, ThGl 57 (1967) 
107-133, 111, zuwenig zu rechnen, wenn er gegen die Unterscheidung von finis operis 
und finis operantis polemisiert. 

82 S. Pinckaers a. a. 0. 139: ,,Toutefois cette finis operis n'a de valeur morale que si elle est 
assumee par l'intention volontaire, devenant par le fait meme une certaine finis operantis 
mise en rapport de convenance ou de non-convenance avec la fin ultime." 
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die „Handlung MIt den Umständen und der tention“®3 Auch Thomas unterscheidet
zwischen der „Handlung rein 61|  d1." und den Umständen Allerdings 1st GE  - Sprach-
gebrauch B-  rr einheitlich Unter Umständen (circumstantiae) versteht anchmal
1l Anlehnung an Aristoteles?* alle Elemente, die den sittlichen Charakter einer Hand-
lung bestimmen®S meıstens aber die Bedingungen des menschlichen Aktes, die außer-
halb : Substanz liegen, aber doch irgendwie berühren; da cht ZUT
Substanz gehören, bezeichnet Thomas auch als accidentia des cittlichen Aktes®®8
(die Substanz des Aktes das Objekt Sinn Oder die ‚Handlung T  -

sich”) Eben Hinblick auf den se der Umstände, die der Mensch mıiı?
ungen reıiın S1|  &‘ll hineingestellt 1Sst, kommt Thomas erstaunlichen

Formulierung „Die Natur des enschen veränderlich“??7
Für die sittliche rägung des menschlichen Aktes en nich  er cämtliche Umstände
Bedeutung WI€ Thomas weiß sondern 1Ur JeENE, die 1n sittlicher Hinsicht irgendwie
berühren Die unter sittlichem Gesichtspunkt prüfende ernunft <cheidet JeNE Um-
stände als belanglos aQUS, die weder 1en Einklang noch BINeN Widerspruch T 6171-
lichen rdnung aufweisen Sie muß aber JeENEC beachten, die besondere Beziehung

sittlichen Ordnung haben®® solcher Umstand fügt cittlicher Hinsicht dem
Obijekt etwas hinzu®? und wird S{} ZUu PINeTr wichtigen Beschaffenheit des Objektes?19%0

wesentlichen näheren Bestimmung!*! Die sittlich urteilende Vernunft muß
1n ihrer efTra ei1inen sittlich belangreichen INSTaNı! Z Objekt (im engsten
Sinn) hinzunehmen Ooder vielm! i das Objekt (im CNgEIrCN Sinn) hineinnehmen;
SO kann er sich für das Wollen qualifizierend auswirken10? Thomas sa ausdrück-

111 das Element „quid (das Objekt i Sinn) alle sittlich prägenden
Umstände eingeschlossen cind193 Ob mMan solches Element, das ınter cittlichem
Gesichtspunkt wesentlichen Beschaffenheit des Objektes selbst wird noch
Umstand oder schon Objektbestandteil coll 1ST S Namensfrage; tat-
sächlich der Rolle des Objektes tej1104 Die Unterscheidung zwischen dem
Obijekt als Hauptelement (der Substanz des Aktes, dem Obijekt engsten Sinn,
der ung sich“”) einerseıts den Umständen Nebenelementen des
cittlichen Aktes anderseits 1st dann icht mehr 50 usgemacht und verliert Wich-
tigkeit
Wird also das sittliche Wollen sowohl V«e[” intendierten Ziel - vVvVomxn gewählten

Der Absolutheitscharakter (s E  232 234
Vgl 2, 185111171 19 1, 24q 3C

% Ebd. qg. 7 a. 1 c.; a, 4 c.;: VEL De malo qg. 2 a. 4 ad 5; a. 6 c.; a. 9 ad 18;: ittmann,
Die Ethik des Omas V, in 1|  &'  hrem systematischen Aufbau dargestellt und ihren
geschi  iche: Quellen, besonders i den antiken Quellen erforscht, München 1933,

57 a. 2 ad 1:„Natura autem hominis pst mutabilis” 2, vgl Crowe,
Human Nature Mutable Immutable? TIS. eologic: Quarterly 30 (1963)

Capone a a (s Anm 58)
1, q. 18 a 10 c. ad 2. 3, ebd 3C ad  —

„principalis conditio obiecti“”“ eb:  M C
„differentia essentialis obiecti“ eb:  D, 5 a &; vgl Ü ad Pinckaers d 136
In sittlicher Hinsicht ist der Umstand, Ial cdas entwendete Gut anderen gehört,
für den Diebstahl wesentlich.

102 „Circumstantia antum mutatur principalem conditionem obiecti secundum
hoc dat speciem“ ebd 10 ad Z vgl d - ad 1;

103 Vgl Sent 16 q ” eol
104 Vgl V, Cathrein, De bon!  itate et malitia actuum humanorum doctrina Thomae

quinatis Brevis Commentarius Summae Theol 1, 2, 18 acl Louvain
1926, 18. Knauer, Das recht verstandene (S. 91) 111, will den Umstand
Aur als quantitative Bestimmung gelten lassen: bei qualitativer Veränderung erde der
15 Operis selbst geändert, moralisch nn b  b HUr UT inen Umstand.
Thomas ber inter: sich gerade den Umstand, der sıittlicher Sicht n
qualitatives Element beisteuert

126

die „Handlung mit den Umständen und der Intention"98• Auch Thomas unterscheidet 
zwischen der „Handlung rein in sich" und den Umständen. Allerdings ist sein Sprach­
gebrauch nicht einheitlich: Unter Umständen (circumstantiae) versteht er manchmal 
in Anlehnung an Aristoteles°' alle Elemente, die den sittlichen Charakter einer Hand­
lung bestimmen95, meistens aber die Bedingungen des menschlichen Aktes, die außer­
halb seiner Substanz liegen, ihn aber doch irgendwie berühren; da sie nicht zur 
Substanz gehören, bezeichnet Thomas sie auch als accidentia des sittlichen Aktes98 

(die Substanz des Aktes wäre das Objekt im engsten Sinn oder die „Handlung rein 
in sich"). Eben im Hinblick auf den Wechsel der Umstände, in die der Mensch mit 
seinen ,,Handlungen rein in sich" hineingestellt ist, kommt Thomas zur erstaunlichen 
Formulierung: ,,Die Natur des Menschen ist veränderlich"97• 

Für die sittlidte Prägung des menschlichen Aktes haben nicht sämtliche Umstände 
Bedeutung, wie Thomas weiß, sondern nur jene, die ihn in sittlicher Hinsicht irgendwie 
berühren. Die unter sittlichem Gesichtspunkt prüfende Vernunft scheidet jene Um­
stände als belanglos aus, die weder einen Einklang noch einen Widerspruch zur sitt­
lichen Ordnung aufweisen. Sie muß aber jene beachten, die eine besondere Beziehung 
zur sittlichen Ordnung haben98• Ein soldter Umstand fügt in sittlicher Hinsicht dem 
Objekt etwas hinzu99 und wird so zu einer wichtigen Beschaffenheit des Objektes100, 

zu seiner wesentlidten näheren Bestimmung101• Die sittlich urteilende Vernunft muß 
in ihrer Betradttung einen sittlich belangreichen Umstand zum Objekt (im engsten 
Sinn) hinzunehmen oder vielmehr in das Objekt (im engeren Sinn) hineinnehmen; 
so kann er sich für das Wollen qualifizierend auswirken102• Thomas sagt ausdrück­
lich, daß in ,das Element „quid" (das Objekt im engeren Sinn) alle sittlich prägenden 
Umstände eingeschlossen sind103• Ob man ein solches Element, das unter sittlichem 
Gesichtspunkt zu einer wesentlichen Beschaffenheit des Objektes selbst wird, noch 
Umstand oder schon Objektbestandteil nennen soll, ist eine reine Namensfrage; tat­
sächlich nimmt es an der Rolle des Objektes teU104• Die Unterscheidung zwischen dem 
Objekt als Hauptelement (der Substanz des Aktes, dem Objekt im engsten Sinn, 
der ,,Handlung rein in sich") einerseits und den Umständen als Nebenelementen des 
sittlichen Aktes anderseits ist dann nidtt mehr so ausgemadtt und verliert an Wich­
tigkeit. 
Wird also das sittliche Wollen sowohl vom intendierten Ziel wie vom gewählten 

113 Der Absolutheitscharakter (s. Anm. 2) 232. 234. 
84 Vgl. Nik. Eth. III 2, 1110 b 18-1111 a 19. 011 Vgl. S. Th.1, 2 q. 7 a. 3 c. 
08 Ebd. q. 7 a. 1 c.; a. 4 c.; vgl. De malo q. 2 a. 4 ad 5; a. 6 c.; a. 9 ad 18; M. Wittmann, 

Die Ethik des hl. Thomas v. A. in ihrem systematischen Aufbau dargestellt und in ihren 
geschichtlichen Quellen, besonders in den antiken Quellen erforscht, München 1933, 88. 

97 „Natura autem hominis est mutabilis" S. Th. 2, 2 q. 57 a. 2 ad 1; vgl. M. B. Crowe, 
Human Nature: Mutable or lmmutable? Irish Theological Quarterly 30 (1963) 204-231; 
D. Capone a. a. 0. (s. Anm. 58) 100 f. 

08 Vgl. S. Th. 1, 2 q. 18 a. 10 c. ad 2. 3. 00 Vgl. ebd. a. 3 c. ad 1. 3. 
100 „principalis conditio obiecti" ebd. a. 10 c. 
101 „differentia essentialis obiecti" ebd. a. 5 ad 4; vgl. a. 10 ad 1. - S. Pinc:kaers a. a. 0. 136: 

In sittlicher Hinsicht ist der Umstand, daß das entwendete Gut einem anderen gehört, 
für den Diebstahl wesentlich. 

1oz „Circumstantia • • • in quantum mutatur in principalem conditionem obiecti, secundum 
hoc dat speciem" ebd. a. 10 ad 2; vgl. a. 10 c. ad 1; a. 11 c. 

103 Vgl. Sent. 4 d. 16 q. 3 a. 2 sol. 2 c. 
104 Vgl. V. Cathrein, De bonitate et malitia actuum humanorum doctrina S. Thomae 

Aguinatis. Brevis Commentarius in Summae Theol. 1, 2, q. 15am ad q. 21am, Louvain 
1926, 18. - P. Knauer, Das recht verstandene Prinzip (s. Anm. 91) 111, will den Umstand 
nur als quantitative Bestimmung gelten lassen; bei qualitativer Veränderung werde der 
finis operis selbst geändert, moralisch handle es sich dann nicht nur um einen Umstand. 
Thomas aber interessiert sich gerade für den Umstand, der in sittlicher Sicht ein 
qualitatives Element beisteuert. 

126 



Mittel (und diesem vVon den cittlich belangreichen Umständen) qualifiziert, weiß
1a nach der Auffassung des Aquinaten über die sittliche Qualität e1nes Verhaltens
erst dann voll Bescheid, wWe AIl ciese Elemente, das intendierte Ziel und das
gewählte Mittel LILC den +£lich belangreichen Umständen kennt. Man weiß aber

sittlicher Hinsicht schon etwas, y  v'V  venn Ian das eine oder andere sittlich bedeut-
un Element ennt; auch S  <  >> die tention Z noch cht die sittliche yse
des Verhaltens einbezogen wird, ian schon V.d(  b a41 sittlich qualifizierenden Finduß
des Objektes eENSECEIEN Sinn etwas auUSSageN, falls anl ihm eine Beziehung
sittlichen Ordnung feststellt; diese Beziehung durch die Umstände, möglicher-
weıse aber auch schon durch das Kernelement (das Objekt ım engsten Sinn, die
„Handlung reın sich”) gegeben se1in (freilich hängt die Grenzziehung ZWwI1:  schen der
Handlung reın csich und den Umständen Vam angewandten Gesichtspunkt ab)
50 stimmt der Gicht des Thomas, das Verhalten e1ines Menschen
erst dann als einfachhin zuft bezeichnen Jenn alle ittlich bedeutsamen Ele-

darin als sittlich zutf (mit der cittlichen Ordnung übereinstimmend) erwiesen
6171  105 Als schlecht hingegen kann 21n Verhalten schon dann bezeichnet werden,
v einem der ittlich bedeutsamen Elemente eın Widerspruch cittlichen
Ordnung festgestellt Wird196, Dementsprechend 13(+t csich schon auf Grund der ennt-
n1s der Materialität der Handlung auf rund des 1n ihr festgestellten cittlichen Feh-
lers) eine Verbotsnorm aufstellen. Dabei ist natürlich beachten, ob der Fehler S

bestimmten Umständen oder schon der „Handlung rein SIl  &I liegt; die Ant-
WOorTrt hängt auch davon ab, wıe INnan die (;srenze zwischen beiden zieht.

Wenn eın ittel Objekt ım ENgSECTIEN Sinn) als sittlich fehlerhaft erwıiesen ist, darf
6S auch auf e1in cittlich Zufes Ziel hin nich:  er eingesetzt werden: das gute Ziel ändert
ja nichts daran, Mittel eın Widerspruch ZUT sittlichen Ordnung steckt. Der gute
Zweck heiligt icht das OSe  .. Mittel107 ur  z die als sittlich schlecht festgestellte Hand-
lung anerkennt diesen Grundsat7108 Man kann der Verpflichtung dieses Satzes
nicht mıit dem ersu! entgehen, die auf das Ziel gewählte Handlung sich
allein, ohne ntention des Zieles, als icht menschlichen (nicht sittlichen) Akt zu £.  PI=-
klären. Für den menschlichen Akt+ ist nach Thomas die voluntas deliberata mafß-
gebend; diese ist icht der tentio des Zieles enthalten, sondern auch in der

105 „Non tamen est act: bona simpliciter, NısSı OINNes bonitates concurrant; bonum
autem Causatur integra 1, Q 1} &+ ad 3; „bonum autem tota et
integra causa” eb  D, U a f 3: vgl . 6 ad Anlehnung Ps,-Dionysius Areop.,
De div. HZLOIN., C S0, 3, 729 „Il faut donc reconnaıtre deux principes ter-
miıinent essentiellement la moralite obijet la matiere de l’acte exterieur la finll

Pinckaers a. (s 34) 134
1  e  S „quilibet singularis efectus causat malum'  &4 1, Z d ad 3: „malum autem

singularibus efectibus” eb  O 5 ad vgl. z ad „L’acte interieur
l”’acte exterieur sont deux partiıes onstituantes de l’action humaine totale; chacun de leurs
objets contribuera DOUT ja la valeur morTale l’acte, de SOrte qu’il E
etre bon s1 ’un d’eux apparait desordonne la raıison dispose les IMents de l’agirhumain fonction de la ultime de OmMmMe  ‚cs Pinckaers 135

107 „mala culpae OI S acienda ut evenjant bona L, 79  G Ä ad 4: vgl.
‚88 a.6ad3; 2, 2 qg. 64 a. 5 ad 3,

105 Der Absolutheitscharakter (s. AÄAnm. 2.32. Ermecke, Das Problem der Universalität
Z 10 AÄAnm. 27, meint freilich, begebe sich mit der von gewählten

usdrucksweise in die ge Nähe der VC ihm selbst abgelehnten Theorie,
ein guter Zweck ein csich chlechtes Mittel heilige Knauer Z (s Anm 91)
114 f, scheint der Bedeutung richtig formulierten Verbotes nicht manNnz gerecht
werden.

127

Mittel ( und in diesem von den sittlich belangreichen Umständen) qualifiziert, so weiß 
man nach der Auffassung des Aguinaten über die sittliche Qualität eines Verhaltens 
erst dann voll Bescheid, wenn man all diese Elemente, das intendierte Ziel und das 
gewählte Mittel samt den sittlich belangreichen Umständen kennt. Man weiß aber 
doch in sittlicher Hinsicht schon etwas, wenn man das eine oder andere sittlich bedeut­
same Element kennt; auch wenn die Intention z. B. noch nicht in die sittliche Analyse 
des Verhaltens einbezogen wird, kann man schon vom sittlich qualifizierenden Einfluß 
des Objektes im engeren Sinn etwas aussagen, falls man in ihm eine Beziehung zur 
sittlichen Ordnung feststellt; diese Beziehung kann durch die Umstände, möglicher­
weise aber auch schon durch das Kernelement (das Objekt im engsten Sinn, die 
„Handlung rein in sich'') gegeben sein (freilich hängt die Grenzziehung zwischen der 
Handlung rein in sich und den Umständen vom angewandten Gesichtspunkt ab). 

So stimmt es in der Sicht des hl. Thomas, •daß man das Verhalten eines Menschen 
erst dann als einfach hin gut bezeichnen kann, wenn alle sittlich bedeutsamen Ele­
mente darin als sittlich gut (mit der sittlichen Ordnung übereinstimmend) erwiesen 
sind105• Als schlecht hingegen kann ein Verhalten schon dann bezeichnet werden, 
wenn in einem der sittlich bedeutsamen Elemente ein Widerspruch zur sittlichen 
Ordnung festgestellt wird100• Dementsprechend läßt sich schon auf Grund der Kennt­
nis der Materialität der Handlung (auf Grund des in ihr festgestellten sittlichen Feh­
lers) eine Verbotsnorm aufstellen. Dabei ist natürlich zu beachten, ob der Fehler nur 
in bestimmten Umständen oder schon in der „Handlung rein in sich" liegt; die Ant­
wort hängt auch davon ab, wie man die Grenze zwischen beiden zieht. 

Wenn ein Mittel (Objekt im engeren Sinn) als sittlich fehlerhaft erwiesen ist, darf 
es auch auf ein sittlicn gutes Ziel hin nicht eingesetzt werden; das gute Ziel ändert 
ja nichts daran, daß im Mittel ein Widerspruch zur sittlichen Ordnung steckt. Der gute 
Zweck heiligt nicht das böse Mittel107• Für die als sittlich schlecht festgestellte Hand­
lung anerkennt F. diesen Grundsatz108• Man kann der Verpflichtung dieses Satzes 
nicht mit dem Versuch entgehen, die auf das Ziel hin gewählte Handlung für sich 
allein, ohne Intention des Zieles, als nicht menschlichen (nicht sittlichen) Akt zu er­
klären. Für den menschlichen Akt ist nach Thomas die voluntas deliberata maß­
gebend; diese ist nicht nur in der intentio des Zieles enthalten, sondern auch in der 

tos „Non tarnen est actio bona simpliciter, nisi omnes bonitates concurrant; ••• bonum 
autem causatur ex integra causa" S. Th. 1, 2 q. 18 a. 4 ad 3; ,,bonum autem ex tota et 
integra causa" ebd. q. 19 a. 7 ad 3; vgl. a. 6 ad 1; in Anlehnung an Ps.-Dionysius Areop., 
De div. nom. c. 4 § 30, PG 3, 729. ,,11 faut donc reconnaitre deux principes qui deter­
minent essentiellement la moralite: l'objet ou Ia matiere de l'acte exterieur et Ia fin" 
S. Pinckaers a. a. 0. (s. Anm. 34) 134. 

108 „quilibet singularis defectus causat malum11 S. Th. 1, 2 q. 18 a. 4 ad 3; ,,malum autem 
ex singularibus defectibus" ebd. q. 19 a. 6 ad 1; vgl. a. 7 ad 3. - ,,L'acte interieur et 
l'acte exterieur sont deux parties constituantes de l'action humaine totale; chacun de leurs 
objets contribuera pour sa part a la valeur morale de l'acte, de sorte qu'il ne pourra 
etre bon si l'un d'eux apparait desordonne a la raison qui dispose les elements de l'agir 
humain en fonction de Ia ßn ultime de l'homme" S. Pinckaers a. a. 0. 135. 

107 „mala culpae non sunt facienda ut eveniant bona11 S. Th. 1, 2 q. 79 a. 4 ad 4; vgl. 
q. 88 a. 6 ad 3; 2, 2 q. 64 a. 5 ad 3. 

108 Der Absolutheitscharakter (s. Anm. 2) 232. - G. Ermecke, Das Problem der Universalität 
(s. Anm. 2) 10 Anm. 27, meint freilich, F. begebe sich mit der von ihm gewählten 
Ausdrucksweise „in die gefährliche Nähe der von ihm selbst abgelehnten Theorie, daß 
ein guter Zweck ein an sich schlechtes Mittel heilige". - P. Knauer a. a. 0. (s. Anm. 91) 
114 f, scheint der Bedeutung eines richtig formulierten Verbotes nicht ganz gerecht zu 
werden. 
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electio des Mittels, W© c1e Wissen essen ittlichen Charakter geschieht10,
Demgemäß ist auch die Handlung mitf z1neierlei Wirkung beurteilen. Die
TeNzZe der Zulässigkeit würde dort überschritten, eine solche Handlung
jener Beschaffenheit erwählte, der s1e einen Widerspruch ZUTX sittlichen Ordnung
enthält (also eine Wirkung herbeiführend, die herbeizuführen der Mensch -  .
beabsichtigen darf); auch der ntention eines guten Zieles darf dies nicht gesche-
hen. Zulässig die Handlung muıiıt zweierlei; Wirkung MNUr sein, wenn dem
Menschen gelingt, cie ausschließlich einwandfreien Charakter (als eıne Wir-
kung herbeiführend, die herbeizuführen der Mensch beabsichtigen zu erwählen,
SO daf  s S1e nach ihrem anderen Charakter nicht actus humanus wird110
Wenn darum geht, eine Handlung ihrer Ausrichtung auf eine Wirkung, die der
Mensch B- herbeiführen darf, eıne Verbotsnorm rAM fassen, liegt das Problem
darin, ob das Nichtdürfe: unter allen Umständen oder HUr unter bestimmten Umstän-
den gilt Im würde genügen, die „Handlung rein 61l  d‚\ll als verboten

erklären; Im zweiıten müßte IllE!i auch die Umstände mitbezeichnen!!!.
ehren Fd".! Beispiel der Tötung eiınes Menschen ZUrü:  or  ck, So lassen sich verschiedene
Fälle Wenn jemand einen anderen rein Versehen Oötet, mag dadurch
überhaupt nicht sittlich qualifiziert werden, da Ssein 1un nich!  en den arakter des
aCTIUuSs humanus hat. Man Se1n Tun auch nich  er als sittlich böse qualifizieren, wenn

sich der ungere Bedrohung an Leib und Leben durch Tötung des Ängrei-
fers erwehren kann; die rage ist, ob die ntention der Selbstverteidigung allein Zu

Rechtfertigung hinreicht: clie Moraltheologie 1  > seit eh und je bemüht, die
Umstände umschreiben, unter denen solche Verteidigung zulässig sSe1in könne, und
S das Objekt selbst äher Zu kennzeichnen. UÜber die Tötung nicht eines ungerechten
Angreifers, sondern e21nes harmlosen und schuldlosen enschen £ällt das Urteil nicht
schwer, der Tötende dabei das verfolgt, die abe des Getöteten an 61
bringen; die schlechte tention des Raubes qualifiziert seın Tun alc schlecht. Wie
aber, G seine Intention bei der Tötung eines solchen Menschen gut wäre (die
Erlösung des Leidenden seinen Schmerzen, die eWINNUNg m lebenswichtigen
Organen Übertragung auf andere)? Falls die Intention allein ausschlaggeben:! ist,
4  but sich schwer, diesem Vorgehen zu wehren. Bisher War die christliche Ethik
der Meinung, der Mensch mut der absichtlichen Tötung schuldlosen menschlichen
Lebens etwas tut, wWas cht zusteht, und laß auch eine gufe ntention solche
Tötung G  zn rechtfertigen kannlı!?. Wenn das richtig ist (und dafür sprechen doch
109 Knauer, 1 gibt ZU? Das Mittel stelit in sich bereits eine eigene Hand-

lung dar, auch ohne Hinordnung auf einen weiteren Zweck sich allein chon
einen Grund hat; dieser rund B-  zn entsprechend ist, kann das Mittel
durch nichts mehr moralisch auer waäre  . die Frage Zu stellen, wodurch der
Grund entsprechend WIT
„ESs steht chts Wege, daß ein dieselbe Handlung wel Wirkungen hat, Vo
denen die eine beabsichtigt ist, während P andere auserna) der Absicht liegt. Die
sittlichen andlungen aber empfangen ihre Eigenart vVon dem, Was beabsichtigt ist,
nicht aber VO|  » dem, ußerhalb der Absicht liegt, da $ zufällig 18  .  + Z
64 7, P, Knauer, 123—125, 131, ocheint VC der Gleichsetzung der bisher
verwendeten Begrifte „direkt beabsichtigt, indirekt unbeabsichtigt“ abzugehen Uun!
damit die Begriffe bedenklich verändern.
Nach Fuchs, Der Absoluthei  arakter 231, WAare die Herbeiführung unter diesen
Umständen eın moralisches Übel, SONst eın vormoralisches oder physisches *

119 „Homicidium utem F OCCIS1O innocentis; hoc nullo modo bene fieri potest“
O  56 3, Man wird H  einige Bedenken 5 Weg haben müssen, den

P, Knauer, a. a.ÖO 114 f, eröffnet, als Mord und verboten (intrinsece malum)
} die tung eines Menschen ohne entsprechenden Grund, die Öötung bei entspre-
chendem Grund jedo: als zulässig und B-  gn als Mord ansehen will ; vernachlässigt
die nicht unwichtige Frage, wer getötet wird. die Wertvorzugregel ausreicht,
Grenzfällen direkte) 1ötung schuldlosen enschenliebens rechtfertigen, wıe

Schüller, Die Begründung sittlicher (s. 34) 182—198, ıl meinen scheint,
ist wohl noch sorgfältig zZzu überprüfen.

128  0}

electio des Mittels, wenn sie im Wissen um dessen sittlichen Charakter geschieht109• 

Demgemäß ist dann auch die Handlung mit zweierlei Wirkung zu beurteilen. Die 
Grenze der Zulässigkeit würde dort überschritten, wo man eine solche Handlung in 
jener Beschaffenheit erwählte, in der sie einen Widerspruch zur sittlichen Ordnung 
enthält (also als eine Wirkung herbeiführend, die herbeizuführen der Mensch nicht 
beabsichtigen darf); auch in der Intention eines guten Zieles darf dies nicht gesche­
hen. Zulässig kann die Handlung mit zweierlei Wirkung nur sein, wenn es dem 
Menschen gelingt, sie ausschließlich in ihrem einwandfreien Charakter ( als eine Wir­
kung herbeiführend, die herbeizuführen der Mensch beabsichtigen darf) zu erwählen, 
so daß sie nach ihrem anderen Charakter für ihn nicht zum actus humanus win:1110• 

Wenn es darum geht, eine Handlung in ihrer Ausrichtung auf eine Wirkung, die der 
Mensch nicht herbeiführen darf, in eine Verbotsnorm zu fassen, liegt das Problem 
darin, ob das Nichtdürfen unter allen Umständen oder nur unter bestimmten Umstän­
den gilt. Im ersten Fall würde es genügen, die „Handlung rein in sich" als verboten 
zu erklären; im zweiten Fall müßte man auch die Umstände mitbezeichnen111• 

Kehren wir zum Beispiel der Tötung eines Menschen zurück, so lassen sich verschiedene 
Fälle denken. Wenn jemand einen anderen rein aus Versehen tötet, mag er dadurch 
überhaupt nicht sittlich qualifiziert werden, da sein Tun nicht den Charakter des 
actus humanus hat. Man mag sein Tun auch nicht als sittlich böse qualifizieren, wenn 
er sich der ungerechten Bedrohung an Leib und Leben nur durch Tötung des Angrei­
fers erwehren kann; die Frage ist, ob die Intention der Selbstverteidigung allein zu 
seiner Rechtfertigung hinreicht; die Moraltheologie war seit eh und je bemüht, die 
Umstände zu umschreiben, unter denen solche Verteidigung zulässig sein könne, und 
so das Objekt selbst näher zu kennzeichnen. Ober die Tötung nicht eines ungerechten 
Angreifers, sondern eines harmlosen und schuldlosen Menschen fällt das Urteil nicht 
schwer, wenn der Tötende dabei das Ziel verfolgt, die Habe des Getöteten an sich zu 
bringen; die schlechte Intention des Raubes qualifiziert sein Tun als schlecht. Wie 
aber, wenn seine Intention bei der Tötung eines solchen Menschen gut wäre (die 
Erlösung des Leidenden von seinen Schmerzen, die Gewinnung von lebenswichtigen 
Organen zur Obertragung auf andere)? Falls die Intention allein ausschlaggebend ist, 
tut man sich schwer, diesem Vorgehen zu wehren. Bisher war die christliche Ethik 
der Meinung, daß der Mensch mit der absichtlichen Tötung schuldlosen menschlichen 
Lebens etwas tut, was ihm nicht zusteht, und daß auch eine gute Intention solche 
Tötung nicht rechtfertigen kann112• Wenn das richtig ist (und dafür sprechen doch 
109 P. Knauer, a. a. 0. 123, gibt zu: Das Mittel stellt in sich selbst bereits eine eigene Hand-

lung dar, die auch ohne Hinordnung auf einen weiteren Zwedc für sich allein schon 
einen Grund hat; wenn dieser Grund nicht entsprechend ist, kann man das Mittel 
durch nichts mehr moralisch retten. An I<nauer wäre die Frage zu stellen, wodurch der 
Grund entsprechend wird. 

110 „Es steht nichts im Wege, daß ein und dieselbe Handlung zwei Wirkungen hat, von 
denen die eine beabsichtigt ist, während die andere außerhalb der Absicht liegt. Die 
sittlichen Handlungen aber empfangen ihre Eigenart von dem, was beabsichtigt ist, 
nicht aber von dem, was außerhalb der Absicht liegt, da es zufällig ist." S. Th. 2, 2 q. 
64 a. 7. - P. Knauer, a. a. 0. 123-125. 131, scheint von der Gleichsetzung der bisher 
verwendeten Begriffe „direkt = beabsichtigt, indirekt = unbeabsichtigt" abzugehen und 
damit die Begriffe bedenklich zu verändern. • 

111 Nach ]. Fuchs, Der Absolutheitscharakter 231, wäre die Herbeiführung nur unter diesen 
Umständen ein moralisches übel, sonst ein vormoralisches oder physisches übel. 

112 ,,Homicidium autem est occisio innocentis; et hoc nullo modo bene fleri potest'' 5. Th. 
q. 88. a. 6 ad 3. - Man wird einige Bedenken gegen den Weg haben müssen, den 
P. Knauer, a. a. 0. 114 f, eröffnet, wenn er als Mord und verboten (intrinsece mal um) 
nur die Tötung eines Menschen ohne entsprechenden Grund, die Tötung bei entspre­
chendem Grund jedoch als zulässig und nicht als Mord ansehen will; er vernachlässigt 
die nicht unwichtige Frage, wer getötet wird. - Ob die Wertvorzugregel ausreicht, in 
Grenzfällen die ( direkte) Tötung schuldlosen Menschenlebens zu rechtfertigen, wie 
B. Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile (s. Anm. 34) 182-198, zu meinen scheint, 
ist wohl noch sorgfältig zu überprüfen. 
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beachtliche Gründe), Ommt icht _  S auf die Intention, sondern auch auf die
Materialität der Handlung an. Alilerdings kann schwierig sein, geNaU abzugrenzen,
bei er Materialität, ob reıin ın csich oder L1UFX ıunter Umständen un unter welchen
Umständen, eine ung zulässig ist und bei welcher nicht. Eine ihrer Materialität
nach als unzulässig erkannte Handlung edoch ist auch dann unzulässig, MeNnn der
Handelnde dabei einen Zweck intendiert:; % ü meınt, die Entscheidung
Für eıne solche Handlung k  onne ın besonders schwieriger Gituation doch vertretbar
se1in, müßte dies muit anderen Argumenten egründen, nicht mıiıt der Heiligung
des materijal schlechten Mittels durch das gute Zl€l"°

Dieser Denken des hl Thomas mMag 1115 gezeigt haben, lafd der
Aguinate sich VOFr mehr siebenhundert Jahren mıiıt Analysen des cittliichen Verhal-
te]  3 beschäftigte, die zunächst sehr +heoretisch scheinen P und doch en ın
aktuelle Probleme hineinführen; Analysen, clie nich‘  er die Geschichte der
Moraltheologie interessant SIM  d, sondern durchaus auch Ar Bewältigung heutiger
sittlicher Fragen helfen können. Wenn icht bloß zZu den Thomisten geht, die
manche Züge en des nl Thomas nicht genügend herausgestellt haben114,
sondern zZzUu Thomas elbst, kann man entdecken, daß seın Denkgebäude icht NUur als
achtunggebietende R:  uıne VOT steht, sondern als Haus, in dem - auch heute
wohnen kann, wWennn auch mıit den notwendigen Anpassungen, denen fl'homas durch-
a nicht widersprechen würde1l5.

113 Manche dieser Argumente klingen bei Fuchs, Tendenze (s Anm. 2) in
etiwa

114 les ‚objer‘, dont V’acception NO parait avoiır ete durcie gauchie
E de "histoire ulterieure du t*homisme‘ Pinckaers, a.a.Ö. 126, der als

Beispiel Billuart anführ: 27—130). anderes berühmtes Beispiel ware Gonet,
Manuale Thomistarum, Antverpiae 1726, D, 2 tr. 3 C. (II 4) De principilis morali-

115
tatıs actuum humanorum; vgl. D, Capone, (S. 58)
„Une Erence capitale entre Saın Thomas commentateurs modernes, CON-
sequente leurs divergences roöle de la Gnalite dans V’acte moral, est qu«c
perspective UTr l’acte humain est dynamique et la leur, stati  e Pinckaers,
141
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beachtliche Gründe), kommt es nicht nur auf die Intention, sondern auch auf die 
Materialität der Handlung an. Allerdings kann es schwierig sein, genau abzugrenzen, 
bei welcher Materialität, ob rein in sich oder nur unter Umständen und unter welchen 
Umständen, eine Handlung zulässig ist und bei welcher nicht. Eine ihrer Materialität 
nadi als unzulässig erkannte Handlung jedoch ist auch dann unzulässig, wenn der 
Handelnde dabei einen guten Zweck intendiert; wenn man meint, die Entscheidung 
für eine solche Handlung könne in besonders sdtwieriger Situation doch vertretbar 
sein, müßte man dies mit anderen Argumenten begründen, nicht mit der Heiligung 
des material schlechten Mittels durch das gute Ziel 113. 

* 
Dieser Einblick in das Denken des hl. Thomas mag uns gezeigt haben, daß der 
Aquinate sich vor mehr als siebenhundert Jahren mit Analysen des sittlichen Verhal­
tens beschäftigte, die zunächst sehr theoretisch scheinen mögen und doch mitten in 
aktuelle Probleme hineinführen; Analysen, die nicht nur für die Geschichte der 
Moraltheologie interessant sind, sondern durdtaus auch zur Bewältigung heutiger 
sittlidter Fragen helfen können. Wenn man nidtt bloß zu den Thomisten geht, die 
manche Züge im Denken des hl. Thomas nicht genügend herausgestellt haben114, 

sondern zu Thomas selbst, kann man entdecken, daß sein Denkgebäude nicht nur als 
achtunggebietende Ruine vor uns steht, sondern als Haus, in dem man auch heute 
wohnen kann, wenn auch mit den notwendigen Anpassungen, denen Thomas durch­
aus nidtt widerspredten würde115• 

113 Manche dieser Argumente klingen bei ]. Fuchs, Tendenze (s. Anm. 2) 8.13-15, in 
etwa an. 

m ,, ... les termes de ,fin' et d' ,objet', dont l'acception nous parait avoir ete durcie et gauchie 
au cours de l'histoire ulterieure du thomisme" 5. Pinc:kaers, a. a. O. 126, der dafür als 
Beispiel Billuart anführt (127-130). Ein anderes berühmtes Beispiel wäre ]. B. Gonet, 
Manuale Thomistarum, Antverpiae 1726, p. 2 tr. 3 c. 11 (II 51-54): De principiis morali­
tatis actuum humanorum; vgl. D. Capone, a. a. 0. (s. Anm. 58) 94. 

115 „Une difference capitale entre saint Thomas et ses commentateurs modernes, con­
sequente a leurs divergences sur le role de la finalite dans l'acte moral, est que sa 
perspective sur l'acte humain est dynamique et la leur, statique" 5. Pinckaers, a. a. 0. 
141. 
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